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I. EINLEITUNG 

Das Rad nicht zweimal erfinden — Internationale Erfahrungen beim Bürokratieabbau effektiv nutzen 

Programm der Bundesregierung. Die Entlastung der 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft und der 
Verwaltung von vermeidbaren bürokratischen Lasten 
gehört zu den Hauptanliegen der Bundesregierung. Zur 
Erreichung dieses Ziels wurde am 25. April 2006 das  
Regierungsprogramm „Bürokratieabbau und Bessere 
Rechtsetzung“ beschlossen. Danach verpflichtet sich die 
Bundesregierung, 

− mit bestehenden Informationspflichten verbundene 

Kosten messbar zu senken, 

− neue Informationspflichten für Bürger, Unternehmen 

und Verwaltung zu vermeiden,  

− Abweichungen hiervon an einen ausdrücklichen Be-

schluss des Bundeskabinetts zu binden und  

− auf europäischer Ebene für die Vermeidung bzw. den 

Abbau überflüssiger Informationspflichten einzutre-
ten. 

Seit Beschluss des Regierungsprogramms sind zahlrei-
che konkrete Schritte gefolgt (vergleiche Abbildung 
rechts). Einer der zentralen Schritte war die Festlegung 
eines verbindlichen Abbauziels. Mit Kabinettbeschluss 
vom 28. Februar 2007 hat sich die Bundesregierung das 
Ziel gesetzt, die bestehenden Bürokratiekosten bis 2011 
um 25 Prozent zu reduzieren.  

Weiterhin wird die Messung der wesentlichen Kosten-
treiber (ca. 2.000 Informationspflichten der Wirtschaft) 
bis Juli 2007 abgeschlossen sein.  

Zur Erreichung des festgelegten Abbauziels gilt es nun, 
entsprechende Reduzierungsmaßnahmen zu identifizie-
ren und bis 2011 umzusetzen. 

Internationale Erfahrungen. In den Niederlanden ist 
schon seit Anfang der 90er Jahre ein verstärkter Fokus 
auf Bürokratiekosten, die der Wirtschaft durch die Befol-
gung von Informationspflichten entstehen, gelegt wor-
den. Auf Grundlage des dort entwickelten Standardkos-
ten-Modells (SKM) wurden Bürokratiekosten von insge-
samt 16,3 Mrd. Euro ermittelt. Das 2003 gesetzte Ab-
bauziel von netto 25 Prozent soll durch Umsetzung von 
mehr als 190 Einzelmaßnahmen noch vor Ende 2007 
erreicht werden.   

Vergleichbare Bürokratieabbauprozesse wurden mitt-
lerweile in zahlreichen europäischen Staaten auf den 
Weg gebracht. In Großbritannien wird das SKM seit 

2005 angewendet, es wurde ebenfalls ein 25 Prozent-
Ziel festgelegt sowie bereits 500 Reduzierungsmaßnah-
men identifiziert. In Dänemark steht das SKM seit 2003 
auf der politischen Agenda und es konnte durch entspre-
chende Abbaumaßnahmen bereits eine Netto-
Reduzierung von fast 10 Prozent erzielt werden. 

Zielstellung des Arbeitspapiers. Sowohl die Niederlan-
de als auch Großbritannien und Dänemark haben be-
reits Prozessschritte hinter sich gebracht, die der deut-
sche Bundesregierung in den kommenden Jahren noch 
bevorstehen. Vor diesem Hintergrund gilt es, die interna-
tionalen Erfahrungen effektiv zu nutzen.  

Zielstellung des Nationalen Normenkontrollrates war 
es deshalb, die Erfahrungen der Niederlande, Großbri-
tanniens und Dänemarks systematisch auszuwerten, um  
die Beantwortung folgender Fragestellungen zu ermögli-
chen: 

1. Wie wurde der Prozess zur Identifizierung und Ver-
abschiedung von Reduzierungsmaßnahmen aufge-
setzt? 

2. Welche Ansätze und Instrumente zur Reduzierung 
von Bürokratiekosten gibt es? 

Im Rahmen des vorliegenden Arbeitspapiers werden 
die Ergebnisse der Auswertung präsentiert und erste 
Antworten auf die oben genannten Fragestellungen ge-
geben.   

Meilensteine zur Umsetzung des Programms 
„Bürokratieabbau und Bessere Rechtsetzung“ 

08/06  Beginn der Identifizierung von Informationspflich-
ten durch die Ressorts 

09/06 Berufung des Nationalen  
 Normenkontrollrates 

12/06  Änderung der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Bundesministerien, Beginn der Ex-ante-
Prüfung von Bürokratiekosten bei neuen Rege-
lungsentwürfen 

01/07 Beginn der Messung von  
Informationspflichten 

02/07  Kabinettbeschluss zum Abbauziel  
(25 Prozent bis 2011) 



  

5 

II. ZUSAMMENFASSUNG 

In der folgenden Übersicht werden die zentralen Aspekte der Bürokratieabbauprozesse in den Nie-
derlanden, Großbritannien und Dänemark gegenübergestellt: 

 NIEDERLANDE GROßBRITANNIEN DÄNEMARK 

1. ALLGEMEINES    

Koordination IPAL (Finanzministerium) 
 

BRE (Cabinet Office) DCCA 
(Wirtschaftsministerium) 
und Finanzministerium 

Schwerpunkt Bürokratiekosten aus Infor-
mationspflichten für die 
Wirtschaft 

Breiter Ansatz: Bürokratie-
kosten aus Informations-
pflichten für die Wirtschaft 
und den dritten Sektor (third 
sector) sowie inhaltliche 
Reduzierungskosten (policy 
burdens) und Irritationskos-
ten (regulatory irritants) sind 
nur ein Aspekt einer umfas-
senden Bürokratieabbau-
strategie mit vor allem risi-
kobasierten Deregulierungs- 
und Liberalisierungsansät-
zen 

Bürokratiekosten aus Infor-
mationspflichten für die 
Wirtschaft 

Zielsetzung 25 % (netto) bis 2007; 

im Koalitionsvertrag 2007 
wurde ein weiterer Abbau 
von 25 % vereinbart 

 

25 % (netto) bis 2010 25 % (netto) bis 2010 

Zeitpunkt der Ziel-
setzung 

2003  
(nach Abschluss der Be-
standsmessung) 

2006  
(nach Abschluss der Be-
standsmessung) 

2001  
(vor Abschluss der Be-
standsmessung) 

Zwischenziele Ja (Jahresziele) 
 

Ja (Jahresziele) Ja 

Ressort-
spezifische Ziele 

Ja 
 

Teilweise Ja 

Ex-ante-Messung Ja, unter Einbeziehung 
eines unabhängigen Gre-
miums (Actal) 

Ja, als Teil der Gesetzesfol-
genabschätzung (Impact 
Assessment) mit jährlichen 
Nachmessungen 

Ja, durch Finanzministeri-
um und DCCA mit Unter-
stützung von Consultants 
und jährlichen Nachmes-
sungen 
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II. ZUSAMMENFASSUNG 

 NIEDERLANDE GROßBRITANNIEN DÄNEMARK 

2. BESTANDSMESSUNG    

Ergebnis in Euro und 
Anteil am BIP 

16,3 Mrd. und 3,6 % 29,7 Mrd. und 1,6 % 
 

4,3 Mrd. und 2,2 % 

Anzahl 
Informationspflichten 

4.200  22.000 5.279 

Kostentreiber 
Belastung in Euro 

⇒ Finanzen 4,3 Mrd. 

⇒ Gesundheit 3,2 Mrd. 

⇒ Soziales und Arbeit 
2,5 Mrd. 

⇒ Justiz 2,5 Mrd. 

⇒ Bauen und Umwelt 
1,7 Mrd. 

⇒ Handel und Industrie 
5,3 Mrd. 

⇒ Steuern und Zölle 
5,1 Mrd. 

⇒ Gesundheit 3,2 Mrd. 

⇒ Kommunen 2,5 Mrd. 

 

⇒ Finanzen 1,1 Mrd. 

⇒ Wirtschaft 1,0 Mrd. 

⇒ Familie und Verbrau-
cher 0,9 Mrd. 

⇒ Arbeit 0,5 Mrd. 

⇒ Umwelt 0,14 Mrd. 

Zeitraum Im Kern von 2003 bis 
2004 

 

Mai 2005 bis Dezember 
2006 

August 2004 bis März 
2006 

Durchführung Berater Berater 

 

Berater 

Erhebungsmethoden Interviews und Experten-
panels 

8.500 Interviews mit Un-
ternehmen (davon 167 
Interviews vor Ort in den 
Unternehmen); 

200 Expertenpanels 

 

1.100 Interviews mit Un-
ternehmen (davon 90 % 
Interviews vor Ort in den 
Unternehmen) 

3. ABBAUMAßNAHMEN (I)    

Beginn des Ab-
bauprozesses 

(Suche nach  
Vereinfachungs-

maßnahmen 

Suche nach Vereinfa-
chungsmaßnahmen be-
gann bereits vor Abschluss 
der Bestandsmessung 

Suche nach Vereinfa-
chungsmaßnahmen be-
gann bereits vor Abschluss 
der Bestandsmessung 

Suche nach Vereinfa-
chungsmaßnahmen be-
gann bereits vor Abschluss 
der Bestandsmessung 

Leitfaden zu Ab-
baumaßnahmen 

Nein Ja  
November 2005, aktuali-
siert Mai 2007 

Ja 
November 2005 
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II. ZUSAMMENFASSUNG 

 NIEDERLANDE GROßBRITANNIEN DÄNEMARK 

3. ABBAUMAßNAHMEN (II)    

Abbaupläne Erstes Maßnahmenpaket 
(2004) mit 130 Maßnah-
men und einer Entlastungs-
wirkung von 18 Prozent 

Ergänzung im März 2005 
um weitere 60 Maßnah-
men. Die so vorliegenden 
insgesamt 190 Einzelmaß-
nahmen haben eine Brut-
toentlastung der Wirt-
schaft von insgesamt 4,29 
Mrd. Euro zur Folge. 
 

Ministerien und Agencies 
wurden bereits mit Beginn 
der Bestandsmessung im 
Mai 2005 aufgefordert, 
Vereinfachungsmaßnah-
men zu entwickeln. Ab 
07/2005 wurden die ers-
ten Vereinfachungsmaß-
nahmen auf den Weg ge-
bracht.  

Im Dezember 2006 legten 
19 Ressorts und Agencies 
ressortspezifische Abbau-
pläne vor (simplification 
plans). Diese umfassen 
500 Einzelmaßnahmen 
und führen zu einer Redu-
zierung der Informations-
kosten (administrative 
burdens) der Wirtschaft in 
Höhe von ca. 3 Mrd. Euro. 
Zusätzlich wird die Verwal-
tung um ca. 2,4 Mrd. Euro 
entlastet und inhaltliche 
Regulierungskosten 
(policy burdens) um 1,3 
Mrd. Euro reduziert.  

Die Abbaupläne sollen 
jährlich aktualisiert bzw. 
erneuert werden. 

Ressorts erstellen ressort-
spezifische langfristige 
Abbaupläne (Juni 2006) 
für die vollständige Errei-
chung des Abbauziels im 
Jahr 2010.  

Daneben gibt es kurzfristi-
ge konkrete Abbaupläne 
mit einer Planungsdauer 
von 6 Monaten. 

Bislang konnten die Büro-
kratiekosten um 9,7 Pro-
zent gesenkt werden. 

Einbeziehung von 
Interessengruppen 

Interessengruppen werden 
bei der Erstellung der Ab-
baupläne im Rahmen sog. 
Mixed Committees bei 
dem jeweiligen Ressort 
beteiligt. 

Interessengruppen wer-
den bei der Erstellung der 
Abbaupläne im Rahmen 
sog. Mixed Committees 
bei dem jeweiligen Res-
sort beteiligt. 

Interessengruppen wer-
den bei der Erstellung der 
Abbaupläne im Rahmen 
sog. Mixed Committees 
bei dem jeweiligen Res-
sort beteiligt. 

Transformation der 
Abbaupläne in gel-

tendes Recht 

Gesamtpaket wird in zwei 
Gesetzgebungsverfahren 
umgesetzt. 

Beschluss der Abbaumaß-
nahmen als Einzelmaß-
nahmen. Mit dem Legisla-
tive and Regulatory Re-
form Act steht ein Gesetz-
gebungsmittel zur Verfü-
gung, das die Umsetzung 
von Bürokratieabbaumaß-
nahmen in einem be-
schleunigten Verfahren 
ermöglicht. 

Beschluss der Abbaumaß-
nahmen als Einzelmaß-
nahmen. 

Politisches  
Committment 

Breiter Konsens im Parla-
ment bei Verabschiedung 
der Abbaugesetze. 

Nicht bekannt Nicht bekannt 
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II. ZUSAMMENFASSUNG 

 NIEDERLANDE GROßBRITANNIEN DÄNEMARK 

3. ABBAUMAßNAHMEN (III)    

Monitoring des 
Abbauprozesses 

Monitoring durch IPAL 
(Interministerielle Steue-
rungsgruppe Administrative 
Lasten, vergleichbar mit der 
Geschäftsstelle Bürokratie-
abbau). 

Im Mai jeden Jahres er-
folgt eine Bestandsauf-
nahme der Abbaupläne 
durch die Ressorts mit 
Kontrolle durch die BRE 
im Rahmen einer Leis-
tungsbewertung 
(performance assess-
ments). 

Halbjährlicher Bericht der 
Ministerien über die Er-
gebnisse der Abbaumaß-
nahmen an die Regierung. 

Rolle des 
„Watchdogs“ 

Teilnahme an den Sitzun-
gen der Mixed Commit-
tees zur Identifizierung 
von Rationalisierungspo-
tentialen. 
Beurteilung der Umset-
zungsgesetze im Rahmen 
des „normalen“ Ex-ante-
Verfahrens. 
 

Abstimmung im Vorfeld 
der Erstellung der Abbau-
pläne mit den Ressorts. 
Evaluierung der vorgeleg-
ten Abbaupläne. 
Ausarbeitung von Leitli-
nien für die Erstellung von 
Abbauplänen. 
 

Kein unabhängiges Gremi-
um vorhanden. 

Sonstiges Verknüpfung des Errei-
chens der Zwischenziele 
mit dem Haushalt. 
 

Berücksichtigung externer 
Berichte zur besseren 
Rechtsetzung (Hampton 
Report). 
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III. NIEDERLANDE 

1. Bürokratieabbauprozess im Überblick 

1.1 Zeitlicher Ablauf 

Entwicklung von MISTRAL (MeetInstrument Admi-
nistratieve Lasten), dem heutigen Standardkos-
ten-Modell; Durchführung von Pilotmessungen in 
der Fiskal– und Sozialgesetzgebung. Durchfüh-

rung Quick Scan-Untersuchung im Auftrag des 
Wirtschaftsministeriums: Identifizierung von Kos-
tentreibern und Ermittlung von Bürokratiekosten 
der Wirtschaft in Höhe von 6 Mrd. Euro. 

Erste Kok-Regierung: Ergebnis der Quick Scan-
Untersuchung veranlasste die Regierung dazu, in 
der Regierungserklärung das Ziel aufzunehmen, 
die Bürokratiekosten innerhalb von vier Jahren 

um 10 Prozent zu reduzieren — d.h. Formulierung 
eines ersten quantitativen Reduzierungsziels für 
Bürokratiekosten. Durchführung einzelner Redu-
zierungsmaßnahmen. 

Zweite Kok-Regierung: Wirtschaftsministerium 
erklärt, dass das Reduzierungsziel erreicht wurde.  
Beschluss des Parlaments, die Bürokratiekosten 
um weitere 15 Prozent bis 2002 zu reduzieren.  

Erstes Monitoring „Administratieve Lasten“*: 
Untersuchung ergab eine Netto-Reduzierung zwi-
schen 1994 und 1998 von 5,4 Prozent, d.h. Ziel  
nicht erreicht. 

2006-2007 

 
2003-2006 

 
2000-2003 

 
Ende 1999 

 
1998-1999 

 
1994-1998 

1992-1994 

Empfehlungen der Slechte-Kommission 
(Kommission  unter Vorsitz von Jan Slechte wurde 
1998 von der Regierung eingerichtet,  war über-
wiegend zusammengesetzt aus Vertretern der 
Wirtschaft und sollte über Möglichkeiten zur sys-
tematischen und nachhaltigen Reduzierung  ad-
ministrativer Lasten beraten):  

⇒ Ex-ante-Schätzung der Bürokratiekosten und 
Einrichtung eines unabhängigen Beratungs– 
und Kontrollorgans; 

⇒ Flächendeckende Bestandsmessung und 
regelmäßiges Monitoring; 

⇒ Aufstellung von Maßnahmenprogrammen zur 
Reduzierung des Kostenbestandes.  

Schrittweise Umsetzung der Empfehlungen der 
Slechte-Kommission. Einrichtung des Beratungs-
organs ACTAL am 30. März 2000 und Beginn der  
systematischen Ex-ante-Schätzung von Bürokra-
tiekosten im Gesetzgebungsverfahren. Ab 2002 

erste Bestandsmessungen in einzelnen Ressorts 
wie dem Finanz– und Landwirtschaftsministeri-
um. Jedoch kaum Umsetzung von Reduzierungs-
maßnahmen; Reduzierungsziel der zweiten Kok-
Regierung wurde nicht erreicht. 

Balkenende-Regierung: Formulierung Netto-
Reduzierungsziel von 25 Prozent bis 2007 (als 
Referenzpunkt gilt die bürokratische Belastung 
der Wirtschaft zum 31.12.2002 in Höhe von  
16,3 Mrd. Euro). Durchführung der Bestandsmes-
sung zwischen 2003 und 2004 unter Berücksich-
tigung von Ergebnissen vorangegangener Mes-
sungen.   

Darüber hinaus Einbettung administrativer Lasten 
in den Haushaltsplan und Bildung sogenannter 
Lastenplafonds für die einzelnen Ministerien. 
Verabschiedung des Maßnahmenpakets „Nu 
volle kracht vooruit“ im März 2005. Das Paket 
umfasst über 190 Einzelmaßnahmen mit einem 
Bruttoentlastungspotenzial von 4,29 Mrd. Euro. 
 

Bericht an das Parlament im Oktober 2006: Darin 
werden die 165 wichtigsten Maßnahmen zur 
Reduzierung von Bürokratiekosten mit einer Brut-
toentlastung von 3,86 Mrd. Euro ausgewiesen. Im 
März 2007 wird verkündet, dass die Bürokratie-

kosten gegenüber 31.12.2002 um netto 16 Pro-
zent reduziert werden konnten (2,61 Mrd. Euro) 
und mit der Umsetzung weiterer Maßnahmen das 
25 Prozent Ziel erreicht sein wird.  

Aufbauend auf den Erfolgen beim Bürokratieabbau 
haben sich das Standardkosten-Modell (SKM) und die 
Bürokratieabbaustrategien der Niederlande zu einem 
internationalen Vorbild entwickelt.  

Nachfolgend wird ein Überblick über die zentralen As-
pekte des zeitlichen Ablaufs (1.1), der Bestandsmessung 
(1.2), des Abbauziels (1.3), der Ex-ante-Schätzung von 
Bürokratiekosten (1.4) und der Einbindung von Interes-
sengruppen (1.5) gegeben. 

* „Administratieve Lasten“: Niederländischer Begriff für Bürokratiekosten, die durch die Befolgung von gesetzlichen Informations-
pflichten entstehen. 

Beginn des heutigen systematischen Ansatzes zur Reduzierung von Bürokratiekosten 
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III. NIEDERLANDE 

Ergebnisse der Bestandsmessung 

Abb. 1: Ergebnisse der Bestandsmessung zum 31.12.2002, Angaben in Mio. Euro 
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1.2 Bestandsmessung 

Zeitraum. Die flächendeckende 
Bestandsmessung vollzog sich im 
Kern von Mitte 2003 bis Mitte 
2004.  

Schon vorher wurden allerdings in 
vereinzelten Ministerien  Bestands-
messungen durchgeführt. So  fan-
den im Finanzministerium bereits 
seit 1994 SKM-Untersuchungen 
statt. Darüber hinaus wurden ab 
2002 im Zuge der Umsetzung der 
Empfehlungen der  Slechte-

Kommission auch unter der zweiten 
Kok-Regierung schon zahlreiche 
Messungen —  zum Beispiel im Land-
wirtschaftsministerium — durchge-
führt. Auf diese vorangegangen Mes-
sungen konnte im Rahmen der Be-
standsmessung unter der Balkenen-
de-Regierung zurückgegriffen wer-
den.  

Durchführung der Bestandsmes-
sung. Die Organisation und Durch-
führung der Bestandsmessung lag in 

- Bürokratieabbauprozess im Überblick 

Der dargestellte Zeitplan gibt ei-
nen Überblick über den Bürokratie-
abbauprozess in den Niederlanden. 
Zusammenfassend können dabei 
folgende Aspekte  herausgestellt 
werden: 
1. Die Niederlande beschäftigen 

sich seit Anfang der 90er Jahre 
mit dem Thema „Quantifizierung 
und Reduzierung von Bürokratie-
kosten in Folge von Informati-
onspflichten“ und haben damit 
einen über 15jährigen Lernpro-
zess hinter sich. 

2. Von besonderer Bedeutung waren 
die Empfehlungen der sogenann-
t e n  S l e c h t e - K o m m i s s i o n 
(vergleiche Seite 9). Auf dieser 
Grundlage wurden von der zwei-
ten Kok-Regierung erstmals insti-
tutionelle und strukturelle Rah-
menbedingungen für ein ressort-
übergreifendes Gesamtkonzept 
zur Reduzierung von Bürokratie-
kosten geschaffen. 

3. Die systematische Umsetzung 
des Gesamtkonzepts gelang 
schließlich der Balkenende-

Regierung 2003. Darüber hinaus 
wurde erstmals ein Nettoabbau-
ziel von 25 Prozent formuliert.  

4. Durch Umsetzung von Reduzie-
rungsmaßnahmen wurde bis 
März 2007 eine Nettoreduzierung 
von 16 Prozent erreicht. Durch 
Umsetzung weiterer bereits ge-
planter Maßnahmen wird eine 
Nettoreduzierung von 25 Prozent 
bis Ende 2007 erzielt werden. 

der Verantwortung der einzelnen 
Ressorts. In ihrer Verantwortung wur-
den Aufträge zu SKM-Unter-
suchungen an Beratungsunterneh-
men vergeben. 

Dieser dezentrale Ansatz zur Durch-
führung der Bestandsmessung führte 
dazu, dass die Untersuchungsergeb-
nisse nicht in einer zentralen Daten-
bank geführt wurden. 

Methodik. Als problematisch hat 
sich im Nachhinein herausgestellt, 
dass es  während der Bestandsmes-
sung kein verpflichtendes SKM-
Handbuch gab. Erst mit der Einrich-
tung von IPAL (Steuerungsgruppe 
Administrative Lasten) war das Me-
thodenhandbuch „Meten is Weten“ 
verpflichtend anzuwenden. Es hatte 
sich gezeigt, dass für den Erfolg des 
Prozesses eine nachvollziehbare 
Kontrolle Grundvoraussetzung war — 
„Only what gets measured, gets do-
ne“. Eine nachträgliche Harmonisie-
rung der Untersuchungsergebnisse 
und Überführung in eine  zentrale 
Datenbank hatte sich jedoch als 
schwierig erwiesen.  

Informationspflichten der Wirt-
schaft. Angaben über die Gesamtan-
zahl gemessener Informationspflich-
ten liegen nicht vor. Nach Aussage 
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1.4 Ex-ante-Schätzung von Bürokratiekosten 

Beginn. Die systematische Ex-
ante-Schätzung von Bürokratiekos-
ten neuer Regelungsvorhaben fin-
det in den Niederlanden seit Mitte 
2000 statt.  

Aufgaben der Ressorts. Vergleich-
bar mit dem heutigen Vorgehen in 
Deutschland sind die niederländi-
schen Ministerien verpflichtet, im 
Regelungsentwurf die Informations-

pflichten und daraus resultierende 
Kosten nachvollziehbar darzustellen.  

Kontrolle. Die Entwürfe werden im 
Rahmen der Ressortabstimmung 
dem unabhängigen Beratungsorgan 
ACTAL übermittelt. Im Vordergrund 
der Prüfung  von ACTAL stehen drei 
Aspekte: 

Prüffragen. Erstens geht es um die 
Frage, ob die aus einem Regelungs-

entwurf resultierenden Bürokratie-
kosten sowohl qualitativ als auch 
quantitativ ausreichend dargestellt 
wurden. Zweitens wird darauf geach-
tet, ob über alternative Regelungs-
möglichkeiten nachgedacht wurde. 
Und drittens wird geprüft, ob zur Er-
re ichung des beabsicht igten 
(politischen) Regelungsziels die am 
wenigsten belastende Alternative 
gewählt wurde.  

1.5 Einbeziehung von Interessenvertretern 

Mixed Committees. Die Einbezie-
hung von Vertretern der Fachres-
sorts und der Wirtschaft im Rahmen 
sogenannter Mixed Committees war 
für den Bürokratieabbauprozess in 
den Niederlanden erfolgskritisch.  

Erste Erfahrungen. Schon 1994 — 
im Rahmen der ersten SKM-
Untersuchungen im Bereich der Fis-
kalgesetzgebung — stützte sich die 
erfolgreiche Anwendung der SKM-
Messergebnisse auf die systemati-

sche Einbeziehung aller Akteure. Die 
Untersuchungen  erfolgten unter 
enger Einbindung aller relevanten 
Gruppen. Parallel zur Untersuchung 
wurden zahlreiche Reduzierungspo-
tenziale identifiziert, die anschlie-

1.3 Abbauziel 

Netto-Abbauziel. In den Niederlan-
den wurde von der Balkenende-
Regierung 2003 ein Netto-
Reduzierungsziel festgelegt. Es wur-
de das Ziel formuliert, die Bürokra-
tiekosten bis 2007 um netto  
25 Prozent zu reduzieren.  

Stichtag. Referenzpunkt für das 
Abbauziel ist das Ergebnis der Be-
standsmessung zum 31.12.2002 
mit 16,3 Mrd. Euro.   

Bürokratiekosten-Plafonds. Hervor-
zuheben ist, dass die Festlegung des 
Reduzierungsziels im Rahmen der 
Haushaltsplanaufstellung erfolgte. 
Ähnlich wie ein Haushaltstitel wurden 
jedem Ressort sogenannte Bürokra-
tierkosten-Plafonds zugewiesen: 

Die mittelfristige „Finanzplanung“ 
sah dabei eine „Verschuldung mit 
administrativen Lasten“ von insge-
samt rund 12,2 Mrd. Euro vor. Zum 

31.12.2002 waren die Niederlande 
mit 16,3 Mrd. Euro verschuldet. Eine 
Reduzierung bestehender Bürokratie-
kosten — so der konzeptionelle An-
satz — ist deshalb mit Schuldenab-
bau vergleichbar. Neue Bürokratie-
kosten müssen durch weitere Entlas-
tungsmaßnahmen entsprechend 
kompensiert werden. 

des niederländischen Untersu-
chungsbüros EIM umfasst die Be-
standsmessung 300 Gesetze/
Regelungen mit Bürokratiekosten 
von jeweils über 5 Mio. Euro und 
4.200 Informationspflichten. Die 
Gesamtbelastung dieser 4.200 In-
formationspflichten beträgt 14 Mrd. 
Euro. Folgt man der statistischen 
80/20-Regel, wonach 80 Prozent 
der Kosten durch 20 Prozent der 
Informationspflichten gebildet wer-
den, so dürfte sich die Gesamtan-

zahl der Informationspflichten der 
Wirtschaft ähnlich wie in Deutsch-
land auf etwa 10.000 belaufen.  

Gesamtergebnis. Abbildung 1 
(siehe Seite 10) gibt das Gesamter-
gebnisse der Bestandsmessung in 
den Niederlanden zum Stichtag 31. 
Dezember 2002 wieder. Insgesamt 
ergab die Bestandsmessung Büro-
kratiekosten in Höhe von 16,3 Mrd. 
Euro (3,6 Prozent des Bruttoinlands-
produkts der Niederlande).  Den 

größten Anteil an den Bürokratiekos-
ten haben die Informationspflichten 
des Finanzministeriums (ca. 25 Pro-
zent). Etwa ein Fünftel der Belastung 
resultiert aus Informationspflichten 
des Gesundheitsministeriums. 15 
Prozent der Bürokratiekosten entfal-
len jeweils auf das Ministerium für 
Soziales und Arbeit sowie das Justiz-
ministerium. Die übrigen Ministerien 
bilden zusammen rund 25 Prozent 
der Gesamtbelastung. 

- Bürokratieabbauprozess im Überblick 
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2. Prozess und Maßnahmen zur Reduzierung bestehender Bürokratiekosten 

2.1 Prozess zum Abbau bestehender Bürokratiekosten   

Erstes Maßnahmenpaket. Mit der 
Festlegung des Netto-Reduzierungs-
ziels im Jahr 2003 waren die nie-
derländischen Ministerien zur Auf-
stellung ressortspezifischer Maß-
nahmenprogramme verpflichtet. 
Das erste Paket, das dem Parla-
ment mit einem Weißbuch im Früh-
jahr 2004 zugeleitet wurde, betraf 
rund 130 Maßnahmen mit einer 
Entlastungswirkung von 18 Prozent.  

Maßnahmenpaket „Nu volle 
kracht vooruit“ mit großer Mehrheit 
im Parlament verabschiedet. Im 
Frühjahr 2005 wurde dieses Paket 

um weitere 60 Maßnahmen ergänzt. 
Die so insgesamt vorliegenden rund 
190 Einzelmaßnahmen bildeten das 
Maßnahmenpaket „Nu volle kracht 
vooruit“ und wurden ebenfalls dem 
Parlament zugeleitet und mit großer 
Mehrheit verabschiedet.  

Alle rund 190 Einzelmaßnahmen 
ergeben eine Bruttoentlastung von 
insgesamt 4,29 Mrd. Euro (26 Pro-
zent der Bürokratiekosten der Be-
standsmessung).  

Beginn der Identifizierung von Re-
duzierungspotenzialen. Die Identifi-

zierung der darin enthaltenen Maß-
nahmen begann jedoch nicht erst im 
Jahr 2003, sondern bereits im Jahr 
2000 mit dem Beginn der Umset-
zung der Empfehlungen der Slechte-
Kommission unter der zweiten Kok-
Regierung.  

Erarbeitung von Reduzierungsvor-
schlägen in Mixed Committees. Die 
Erarbeitung von Reduzierungsvor-
schlägen erfolgte in der Regel in so-
genannten Mixed Committees (vgl. 
Ausführungen unter 1.5). Im Ergeb-
nis kam jedes Ressorts auf ein unter-
schiedliches Reduzierungspotenzial. 

ßend vom niederländischen Finanz-
ministerium umgesetzt wurden.  

Relevanz anerkannter Messergeb-
nisse. Nach Auswertung der Arbei-
ten der verschiedenen Mixed Com-
mittees hat sich herausgestellt, 
dass die  Akzeptanz und Anerken-
nung der Messergebnisse von zent-
raler Bedeutung für die nachfolgen-
den Bürokratieabbauschritte sind. 

Relevante Phasen der Einbezie-
hung. Aufbauend auf diesen positi-
ven Erfahrungen bildeten die Mixed 
Committees später einen festen 
Bestandteil des niederländischen 
Bürokratieabbauprozesses und 
waren insbesondere in folgenden 
Phasen relevant: 

⇒ Bei der Festlegung des Unter-

suchungsgegenstandes, d.h. 
bei der Frage, welche Informati-
onspflichten in die Untersu-
chung einbezogen werden.  

⇒ Bei der Festlegung von Stan-

dardprozessen und Kostenpa-
rametern. 

⇒ Bei der Identifizierung und an-

schließenden Umsetzung von 
Reduzierungsmaßnahmen. 

Eigenschaften  der Mixed Commit-
tees. Charakteristisch für den nie-
derländischen Mixed Committee-
Ansatz sind folgende Aspekte: 

⇒ Bildung zeitlich befristeter 

Kommissionen. 

⇒ Klarer Untersuchungsauftrag, 

d.h. Fokus allein auf Informati-
onspflichten. 

⇒ Kommission umfasst in der 

Regel nicht mehr als 15 Mitglie-
dern zusammengesetzt aus 
Vertretern der Wirtschaft 
(Verbände und Unternehmen), 
der Ressorts und der Vollzugs-
behörden. 

⇒ Ergebnisse der Mixed Commit-

tees münden in der Regel in 
einen Abschlussbericht mit 
Vorschlägen zur Reduzierung 
von Bürokratiekosten. Dieser 
wird dann dem zuständigen 
Minister übermittelt. 

Das 2003 festgelegte Ziel, die Bürokratiekosten der 
Wirtschaft um netto 25 Prozent zu reduzieren, soll bis 
Ende 2007 erreicht werden. Entsprechende Reduzie-
rungspläne wurden von den Ressorts vorgelegt und zum 
Großteil auch schon umgesetzt. So verkündete die nie-
derländische Regierung im März 2007, dass eine Redu-
zierung der Kosten um 16 Prozent erreicht worden sei.  

 

Vor diesem Hintergrund sollen nachfolgend zwei Frage-
stellungen des niederländischen Bürokratieabbaupro-
zesses näher betrachtet werden.  

1. Wie wurde der Prozess zur Identifizierung, Festle-
gung und Umsetzung von Reduzierungsmaßnah-
men in den Niederlanden aufgesetzt? 

2. Welche Ansätze und Instrumente zur Reduzierung 
von Bürokratiekosten kamen zur Anwendung? 

- Prozess und Maßnahmen zur Reduzierung 
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So stellte die vom niederländischen 
Landwirtschaftsministerium einge-
richtete Kommission „Lasten in 
Balans“ ein Reduzierungspotenzial 
von 29 Prozent heraus. Demgegen-
über identifizierte das niederländi-
sche Wirtschaftsministerium ein 
Reduzierungspotenzial von „nur“ 
rund 17  Prozent.  

Ressortspezifische Ziele. Dem 
unterschiedlichen Reduzierungspo-
tenzial entlang der Ressort wurde 
bei der Festlegung der Bürokratie-
kosten-Plafonds (vgl. 1.3) und bei 
der Verabschiedung des Maßnah-
menpakets Rechnung getragen.  
Das heißt, für jedes Ressort wurden 
unterschiedliche Netto-Abbauziele 
festgelegt, um insgesamt eine Net-
to-Entlastung von 25 Prozent zu 
erreichen.  

Bildung jährlicher Zwischenziele. 
Im Rahmen der Aufstellung der 

Maßnahmenprogramme waren die 
Ressorts aufgefordert, den Zeitpunkt 
der geplanten Umsetzung festzule-
gen. Auf dieser Grundlage wurden für 
jedes Jahr sogenannte Zwischenziele 
festgelegt.  

Auffallend bei der Festlegung der 
Zwischenziele ist, dass die Umset-
zung von 80 Prozent der Gesamtent-
lastungswirkung für die Jahre 2006 
und 2007 terminiert wurde. Dies 
liegt daran, dass es sich bei der Um-
setzung von Einzelmaßnahmen mit 
einem besonders hohen Entlastungs-
potenzial in der Regel um IT-basierte 
Projekte mit einer entsprechend lan-
gen Planungs– und Vorlaufzeit han-
delt.   

Bericht der Regierung an das Parla-
ment im Oktober 2006.  Im Oktober 
2006 wurde an das Parlament der 
Bericht „We want to get rid of this 
too…“ übermittelt. Der Bericht nimmt 

Stellung zum aktuellen Stand der 
Umsetzung von Reduzierungsmaß-
nahmen  und dem weiteren geplan-
ten Vorgehen zur Reduzierung von 
Bürokratiekosten. Danach wurde 
bereits eine Netto-Reduzierung von 
16,4 Prozent realisiert. Die Reduzie-
rung weiterer 9,5 Prozent sollen bis 
Ende 2007 abgeschlossen sein. Da-
mit wäre eine Gesamtreduzierung 
von 25,9 Prozent erreicht.   

Neue Regierung — Neues Ziel.  Auf-
bauend auf den bisherigen Bürokra-
tieabbauerfolgen, hat sich die nieder-
ländische Regierung im Frühjahr 
2007 ein neues Reduzierungsziel 
gesetzt. Es wird eine nochmalige 
Netto-Reduzierung der Bürokratie-
kosten der Wirtschaft um 25 Prozent 
angestrebt.  

 

2.2 Das Maßnahmenpaket „We want to get rid of this too...“ - Gesamtüberblick 

Nach Auskunft von IPAL wurden 
seit 2002 etwa 500 Einzelmaßnah-
men zur Reduzierung der Bürokra-
tiekosten auf den Weg gebracht und 
zum Großteil auch schon umge-
setzt.  

Der oben genannte Bericht „We 
want to get rid of this too...“ weist 
dabei die 165 wichtigsten Einzel-
maßnahmen zur Reduzierung von 
Bürokratiekosten der Wirtschaft mit 
einer Entlastungswirkung von  
3,89 Mrd. Euro aus. 

Im Rahmen der Erstellung dieses 
Arbeitsdokuments wurden alle 165 
Einzelmaßnahmen in eine Daten-
bank eingegeben und anschließend 
systematisch nach Ressorts, Gesetz-
gebungsbereichen, Reduzierungsin-
strumenten sowie Arten von Informa-
tionspflichten ausgewertet.  

Die Ergebnisse dieser Auswertung 
können wichtige Anhaltspunkte für 
die Reduzierungsansätze und Entlas-
tungspotenziale in Deutschland ge-
ben.  

Nachfolgend wird deshalb zunächst 
ein Gesamtüberblick im Hinblick auf  
Ressorts, Gesetzgebungsbereiche 
und die Top-10 der Entlastungsmaß-
nahmen gegeben. 

Unter Punkt 2.3 erfolgt eine Aus-
wertung nach den angewendeten 
Reduzierungsansätzen und Reduzie-
rungsinstrumenten.   

 

 

2.2.1 Auswertung des Maßnahmenpakets nach Ressorts 

Abbildung 2 (Seite 14) gibt einen 
Überblick über die in dem Paket 
enthalten Reduzierungsmaßnah-
men  der einzelnen Ressorts.  

Die größte Entlastungswirkung in 
Höhe von 927 Mio. Euro ist dabei 
auf 16 Entlastungsmaßnahmen des 

Justizministeriums zurückzuführen.  

Aus den 35 vom Finanzministerium 
bereits umgesetzten oder noch um-
zusetzenden Maßnahmen resultiert 
eine Bruttoentlastung von 839 Mio. 
Euro.  

Das Bildungs- und Wissenschafts-
ministerium sowie das Ministerium 
des Innern haben nur einen margina-
len Anteil an der Reduzierung. 

- Prozess und Maßnahmen zur Reduzierung 
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Abb. 3: Bürokratiekostenentlastung der Gesetzgebungsbereiche mit der größten Entlastung 
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Einkommen (Begriff)
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Abb. 2: Bürokratiekostenentlastung und Anzahl der Maßnahmen je Ressort 

2.2.2 Auswertung des Maßnahmenpakets nach Gesetzgebungsbereichen 

Im Rahmen der Auswertung konn-
ten über 70 verschiedene Gesetzge-
bungsbereiche mit Entlastungsmaß-
nahmen identifiziert werden. 

Abbildung 3 bildet die 10 Gesetz-
gebungsbereiche ab, von denen die 

größten Entlastungswirkungen aus-
gehen.  

In diesen 10 Gesetzgebungsberei-
chen wurden insgesamt 44 Maßnah-
men (27 Prozent aller Maßnahmen) 
identifiziert, die zu einer Gesamtent-

lastung von 2,37 Mrd. Euro (ca. 60 
Prozent der Gesamtentlastung) füh-
ren.  

Bürokratiekostenentlastung in Mio. Euro Anzahl der Entlastungsmaßnahmen 

- Prozess und Maßnahmen zur Reduzierung 
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Ressort Rechtsbereich Maßnahme Werkzeug Entlastung  
in Euro 

          

Finanzen,  
Soziales 

Jahresentgeltbe-
scheinigung 

Vereinheitlichung von Definitionen in 
zusammenhängenden Gesetzen 
 

Harmonisierung 295 Mio. 

Finanzen Umsatzsteuer Möglichkeit der elektronischen  
Meldung 

 

IT 161 Mio. 

Finanzen Finanzinformations-
blatt 

Elektronische Verfügbarkeit des  
Informationsblatts 

IT 97 Mio. 

Soziales Arbeitsschutz Vereinfachung und Selbstregulierung 
 

IT 93 Mio. 

Gesundheit Versicherungsmel-
dungen 

Meldeverfahren zwischen Versiche-
rern und Dienstleistern 
(beispielsweise Krankenhäuser)  
wurde vollständig digitalisiert  
 

IT 91 Mio. 

Soziales Arbeitsschutz Verpflichtung, in bestimmten Berei-
chen regelmäßige Arbeitsüberwa-
chungen durchzuführen, wird in den 
eigenen Verantwortungsbereich der 
Unternehmen gestellt 
 

Vereinfachung einer 
Regelung 

90 Mio. 

Landwirtschaft Düngemittelrecht Abschaffung der Verpflichtung zum 
Abschluss und zur Dokumentation 
eines Düngemittelvertrages.  
Jährliche Berichtspflicht über Dünge-
mittel wird für einen Teil der Landwir-
te aufgehoben (risikobasierter Ansatz 
und Wiederverwendung vorhandener 
Daten) 
 

Vereinfachung einer 
Regelung, IT 

87 Mio.  

Justiz Jahresabschluss Einführung höherer Schwellenwerte 
für die Einhaltung ausführlicher Be-
richtspflichten 
 

Vereinfachung einer 
Regelung 

86 Mio. 

Justiz,  
Finanzen 

Jahresabschluss Vereinheitlichung von Steuer– und 
Handelsbilanz 

Harmonisierung 400 Mio. 

Justiz Jahresabschluss Vereinfachung der Bereitstellung und 
Übermittlung von Informationen 
durch automatisierte Versendung 
eines Jahresabschlussberichts an 
drei verschiedene Behörden 
 

IT, Harmonisierung 350 Mio. 

2.2.3 Top-10 der Entlastungsmaßnahmen 

- Prozess und Maßnahmen zur Reduzierung 
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2.3 Ansätze und Instrumente zur Reduzierung von Bürokratiekosten 

Aus dem aktuellen Maßnahmen-
paket „We want to get rid this too...“ 
lassen sich drei grundsätzliche An-
sätze zur Reduzierung von Bürokra-
tiekosten ableiten: 

1. Vereinfachung und Aufhebung 
von Informationspflichten, 

2. Prozessoptimierung, 

3. Deregulierung. 

 

Abbildung 4 gibt einen Überblick 
über die Entlastungswirkungen und 

die Anzahl der Maßnahmen der drei 
Ansätze. 

Der klassische Ansatz — die Aufhe-
bung und Vereinfachung von Infor-
mationspflichten — hat einen Anteil 
an der Gesamtanzahl von Entlas-
tungsmaßnahmen von 45 Prozent 
und eine Entlastungswirkung von 
knapp 30 Prozent der Gesamtentlas-
tung.  

Das größte Reduzierungspotenzial 
wird durch Maßnahmen gebildet, die 
im Kern auf eine Prozess– und Ver-

fahrensoptimierung abzielen. Dieser 
Ansatz ist mit über 40 Prozent auch 
in Bezug auf die Anzahl der Maßnah-
men sehr relevant. 

Der Deregulierungs-Ansatz ist in 
den Niederlanden von relativ gerin-
ger Bedeutung.  

Im Folgenden werden die drei An-
sätze mit Blick auf konkrete Reduzie-
rungsinstrumente näher erläutert. 

 

 

2.3.1 Klassischer Ansatz — Aufhebung und Vereinfachung von Informationspflichten 

Vier Reduzierungsinstrumente. Im 
Rahmen dieses Ansatzes konnten 
in den Niederlanden vier Reduzie-
rungsinstrumente identifiziert wer-
den: 

1. Aufhebung von Informations-
pflichten, 

2. Reduzierung der Häufigkeit, 

3. Reduzierung der Komplexität, 

4. Anpassung an die Größe und 
Art von Unternehmen. 

 

Diese Instrumente kamen in den 
Niederlanden wie folgt zum Einsatz: 

Aufhebung von Informationspflich-
ten. Wie die niederländischen Erfah-
rungen zeigen, lohnt es sich, eine 
Bewertung von Informationspflichten 
in Bezug auf ihren Bedarf vorzuneh-
men. Ein Vielzahl von Informations-
pflichten wurde in der Vergangenheit 
oftmals ad hoc und situationsbedingt 
eingeführt. Technische Entwicklun-
gen oder veränderte Rahmenbedin-
gungen haben aber möglicherweise 
dazu geführt, dass der Bedarf entwe-
der gar nicht mehr besteht oder in 
einem unangemessenen Verhältnis 
zum Verwaltungsaufwand steht.  

Das Maßnahmenpaket der Nieder-

Beispiel Besucherregister: 

Bis 1994 existierte in den Niederlan-
den ein sogenanntes Besucherregister 
für Tierproduktionsbetriebe. Dieses 
wurde kurz nach Ausbruch der Maul– 
und Klauenseuche eingeführt und 
sollte im Falle eines Ausbruchs einer 
Tierseuche Personen identifizieren, die 
einen betroffenen Betrieb betreten 
hatten. Im Rahmen der Bestandsmes-
sung wurden für das Besucherregister 
Bürokratiekosten in Höhe von 14,9 
Mio. Euro ermittelt. Bei der Aufstellung 
der Maßnahmenprogramme wurde 
argumentiert, dass die Informationen 
auch an anderer Stelle vorhanden 
sind. Das Besucherregister wurde dar-
aufhin abgeschafft. 

Abb. 4: Ansätze zur Reduzierung von Bürokratiekosten in den Niederlanden 
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lande enthält insgesamt 31 Maß-
nahmen (rund 20 Prozent aller 
Maßnahmen), in denen eine Infor-
mationspflicht aufgehoben wurde.  
Diese führen zu einer Entlastung 
von insgesamt 431 Mio. Euro (über 
10 Prozent der Gesamtentlastung).  

 
Reduzierung der Häufigkeit. Büro-

kratiekosten werden im Wesentli-
chen durch den Zeitaufwand und 
die Häufigkeit bestimmt. Die Häufig-
keit setzt sich dabei im Kern zusam-
men aus der Periodizität und dem 
Adressatenkreis bzw. der Anzahl 
betroffener Unternehmen. 

Im Maßnahmenpaket der Nieder-
lande konnten insgesamt 27 Maß-
nahmen identifiziert werden, die im 
Kern auf eine Reduzierung der Häu-
figkeit abzielen. Diese Maßnahmen 
haben eine Entlastung von 367 
Mio. Euro (knapp 10 Prozent der 
Gesamtentlastung) zur Folge.  

Dabei wurde in 19 Fällen die Perio-
dizität (Entlastung 182 Mio. Euro) 
und in 8 Fällen (Entlastung 185 Mio. 
Euro) der Adressatenkreis einge-
schränkt.  

 

Reduzierung der Komplexität.  
Zwölf Maßnahmen zielten im We-
sentlichen auf die Reduzierung von 
Datenanforderungen oder die Verein-
fachung von Formularen oder Be-
richtsformaten ab und hatten eine 
Entlastungswirkung von insgesamt 
162 Mio. Euro.  

Dieses Instrument hat vor allem 
Auswirkungen auf den Zeitaufwand 
zur Bereitstellung von Informationen. 
Durch den Verzicht auf bestimmte 
Nachweise können dem Normadres-
saten aber auch in relevanten Maße 
Gebühren oder Entgelte für bestimm-
te Nachweise erspart werden.  

 

Anpassung an Größe und Art von 
Unternehmen. In einer Vielzahl von 
Fällen richtet sich die Relevanz von 
Informationen nach der Größe, dem 
Umsatz oder nach dem Geschäfts-
feld eines Unternehmens.  

So sind die Anforderungen für den 
Jahresabschlussbericht eines Groß-
unternehmens in der Regel umfang-
reicher als für ein kleines oder mittel-
ständisches Unternehmen. Trotz der 
Unternehmensunterschiede ist das 
Berichtsformat und die Anzahl von 
Datenanforderungen gleich.  

Eine Anpassung an die Größe und 
Art des Unternehmens von Informati-
onspflichten (maßgeschneidert bzw. 
„tailor-made“) — insbesondere Be-
richtspflichten — birgt besonders für 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen Entlastungspotenziale. Das 
Maßnahmenpaket der Niederlande 
enthält insgesamt 4 solcher Maßnah-
men mit einer Entlastungswirkung 
von 144 Mio. Euro (rund 4 Prozent 
der Gesamtentlastung).  

 

 

2.3.2 Prozessoptimierung 

Drei Reduzierungsinstrumente. Im 
Rahmen dieses Ansatzes konnten 
in den Niederlanden drei Reduzie-
rungsinstrumente identifiziert wer-
den: 

1. Effizienter Informationstransfer, 

2. Effiziente Nutzung von  
Informationen und 

3. Verfahrensumstellung. 

Diese Instrumente kamen in den 
Niederlanden wie folgt zum Einsatz: 

Effizienter Informationstransfer. 
Die Übermittlung von Informationen, 
aber auch deren Erstellung bilden 
zwei zentrale Stellschrauben zur Re-
duzierung von Bürokratiekosten.  

Möglichkeiten zur effizienten Erstel-
lung und Übermittlung von Informati-

onen ergeben sich insbesondere 
durch den verstärkten Einsatz der 
Informations– und Kommunikations-
technologie (IT).  

Die Auswertung des niederländi-
schen Maßnahmenpakets unter-
streicht die Bedeutung dieses Instru-
ments:  

Bei 34 Maßnahmen (20 Prozent 

Unternehmen Behörde Dritte 
Übermittlung Übermittlung 

Erstellung 

Periodizität 
Anzahl betroffener 

Unternehmen 
Häufigkeit = X 

Abb. 5: Zusammensetzung der Häufigkeitskomponente  

Abb. 6: Stellschrauben in Bezug auf den effizienten Informationstransfer 

- Prozess und Maßnahmen zur Reduzierung 
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aller Maßnahmen) fand eine Effi-
zienzsteigerung in Bezug auf die 
Erstellung oder Übermittlung von 
Informationen statt. Diese Maßnah-
men haben eine Gesamtentlas-
tungswirkung von 1,2 Mrd. Euro 
(rund 30 Prozent der Gesamtentlas-
tung).  

 

Effiziente Nutzung von Informatio-
nen. Mit elf Maßnahmen und einer 
Gesamtentlastung von 635 Mio. 
Euro (rund 16 Prozent der Gesamt-
entlastung) kommt der effizienten 
Nutzung von Informationen eben-
falls eine besondere Bedeutung zu.  

Dieses Instrument zielt insbeson-
dere auf die Vermeidung von Mehr-
facherhebungen von Daten ab. Dies 
wird beispielsweise  durch den Ein-
satz zentraler Datenbanken, die 
Informationen für verschiedene 
Zwecke bzw. Behörden bereitstel-
len, möglich. Denkbar ist aber auch 
der sogenannte Government to Go-

vernment-Ansatz, wonach die Infor-
mationen nicht mehr vom Unterneh-
men, sondern von öffentlichen Be-
hörden bereitgestellt werden. In den 
Niederlanden konnten 9 Maßnah-
men mit einer Gesamtentlastung   
von 378 Mio. Euro identifiziert wer-
den.  

Daran anknüpfend ist auch die 
Bündelung von Aufgaben zu nennen.  
Dabei werden Verwaltungszuständig-
keiten so geändert, dass der Unter-
nehmer nur noch einer Behörde  
bestimmte Informationen bereitstel-
len muss. In der Folge können be-
stimmte Meldungen gänzlich entfal-
len.  In den Niederlanden richten 
zwei Maßnahmen ihren Fokus auf 
die Bündelung von Verwaltungsauf-
gaben mit einer Entlastungswirkung 
von 257 Mio. Euro.  

 

Verfahrensumstellung. Bei 24 Ein-
zelmaßnahmen konnte durch 
(Verwaltungs-) Verfahrensumstellung 

eine Gesamtentlastung von 617 Mio. 
Euro erzielt werden.  

So wurde zum Beispiel in einer 
Vielzahl von Fällen ein Genehmi-
gungsverfahren auf ein Anzeige– 
oder Meldeverfahren umgestellt. Im 
Rahmen eines Genehmigungsverfah-
rens müssen in der Regel ein Antrag 
sowie diverse Unterlagen eingereicht 
werden. Anschließend werden die 
Anträge in der Behörde bearbeitet. 
Weiterhin wird zum Erhalt einer Ge-
nehmigung grundsätzlich eine Ver-
waltungsgebühr erhoben. Ist es mög-
lich, bestehende Genehmigungs-
pflichten in eine Anzeige– oder Mel-
depflicht umzuwandeln, so können 
auf diese Weise sowohl Kosten der 
Wirtschaft als auch der Vollzugsauf-
wand in den Behörden erheblich 
reduziert werden.  

 

Zentraler  

Datenpool 

Übermittlung diverser  
einkommensbezogener 
Daten  

Wohngeld 

Arbeitslosengeld 

Kindergeld 

... 

Abruf der Daten 

Arbeitgeber 

Abb. 7: Reduzierungsmöglichkeiten durch Mehrfachnutzung von Daten und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologie 

- Prozess und Maßnahmen zur Reduzierung 
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Anders als in Großbritannien 
kommt dem Deregulierungs-Ansatz 
in den Niederlanden sowohl in Be-
zug auf die Anzahl der Maßnahmen 
(22 Maßnahmen) als auch auf das 
Entlastungspotenzial (348 Mio. 
Euro bzw. 9 Prozent des Gesamtent-
lastungspotenzials) eine eher unter-
geordnete Bedeutung zu. Dies ist 
insbesondere darauf zurückzufüh-
ren, dass Deregulierung in der Re-
gel stärker politische Ziele tangiert 
und/oder eine intensive ressort-
übergreifende Abstimmung erfor-
dert.   

 
 

Harmonisierung von Begriffen. Zu 
den Deregulierungsmaßnahmen 
zählt die Harmonisierung von Defini-
tionen oder Begriffen wie die Verein-
heitlichung des Entgeltbegriffs. Das 
Maßnahmepaket enthält hierzu drei 
Maßnahmen mit einer Gesamtentlas-
tung von 119 Mio. Euro.  

 
Aufhebung von Genehmigungs-

pflichten. In zehn Fällen ging es um 
die Aufhebung von Genehmigungs-
pflichten, wodurch gleichzeitig in der 
Regel kostenintensive Antragsverfah-
ren entfallen (Entlastung 138 Mio. 
Euro).   

 

Sonstige Änderungen von Stan-
dards. Neun Maßnahmen hatten die 
Änderung von Standards wie die Auf-
hebung von Steuern oder steuerli-
cher Ausnahmeregelungen zum In-
halt (Entlastung 91 Mio. Euro). Der 
mit der Erhebung von Abgaben ein-
hergehende Verwaltungsaufwand 
(Bürokratiekosten) entfällt dadurch 
ebenfalls oder wird zumindest redu-
ziert. 

 

2.3.3 Deregulierung 

- Prozess und Maßnahmen zur Reduzierung 
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1. Bürokratieabbauprozess im Überblick 

1.1 Zeitlicher Ablauf 

Agenda Setting. Bürokratieabbau und Deregulierung kommen in 
Großbritannien unter dem Stichwort „Bessere Rechtset-
zung“ (Better Regulation) auf die politische Agenda. 

„Less is More“–Bericht. Better Regulation Task Force (BRTF) legt 
den Bericht „Less is More“ vor, in dem die Messung der Büro-
kratiekosten nach niederländischem Vorbild und die Einführung 
der „One in, One Out“-Regel empfohlen wird. 

Action Plan. Verabschiedung des Better Regulation Action Plan 
durch die britische Regierung; Beginn der Bestandsmessung; 
Beginn der Erarbeitung von Vereinfachungsplänen; Aufforderung 
an die Wirtschaft, Vereinfachungsvorschläge zu machen. 

Better Regulation Commission. Gründung der unabhängigen 
Better Regulation Commission (BRC) als Nachfolgeorganisation 
der BRTF. 

Abschluss Bestandsmessung. Abschluss der Bestandsmessung 
mit einer Verzögerung von ca. 6 Monaten. 

Abbauziel. Festlegung eines Abbauziels von 25 Prozent (netto) 
bis 2010; Vorlage von 19 ressortspezifischen Vereinfachungs-
plänen mit über 500 Einzelmaßnahmen, die jährlich aktualisiert 
werden sollen; Evaluierung der Vereinfachungspläne durch BRC. 

 
Ab Januar 

2007 

 
Dezember 

2006 

 
November 

2006 

 
Januar 
2006 

 
November 

2005 

 
Mai 2005 

 
März 2005 

Anfang der 
90er Jahre 

Leitfaden. Vorlage eines Leitfadens zur Erstellung von Vereinfa-
chungsplänen durch die Better Regulation Executive (BRE). 

Weitere Abbaumaßnahmen. Identifizierung von weiteren Abbau-
maßnahmen in den Ressorts zur Aktualisierung/Neufassung 
von Vereinfachungsplänen. 

Better Regulation Executive (BRE) 

Koordinierungseinheit für den Better Regu-
lation Prozess im Cabinet Office 

Better Regulation Commission (BRC) 

Unabhängiges Kontrollgremium bestehend 
aus 18 ehrenamtlichen Mitgliedern zur Bera-
tung der Regierung beim Better Regulation 
Prozess; Nachfolgeorganisation der Better 
Regulation Task Force 

Better Regulation Units (BRUs)  

Für den Better Regulation Prozess zuständige 

Abteilung innerhalb der Ministerien 

Am Bürokratieabbauprozess maßgeblich 
beteiligte Akteure 

Erste Überlegungen zum Thema Bürokratieabbau wur-
den in Großbritannien Anfang der 90er Jahre angestellt. 
Der entscheidende Impuls zur Einführung einer Bürokra-
tieabbaustrategie kam im Jahr 2005 durch den Less is 
more-Report der Better Regulation Task Force.  

Die Bürokratieabbaustrategie in Großbritannien ist 
breit angelegt. Im Gegensatz zu den Niederlanden und 
zu Deutschland ist der Abbau von Bürokratie nicht nur 

auf Informationskosten (administrative burdens) fokus-
siert, sondern umfasst auch inhaltliche Regulierungskos-
ten (policy burdens) und Irritationskosten (regulatory 
irritants), die die Wirtschaft und den dritten Sektor 
(Stiftungen, Krankenkassen, karitative Einrichtungen, 
etc.) betreffen. Hinzu kommen risikobasierte Deregulie-
rungs- und Liberalisierungsansätze. 

 



  

21 

IV. GROßBRITANNIEN 

1.2 Bestandsmessung 

Durchführung. Im sogenannten 
„Less is More”-Report forderte die 
BRTF die britische Regierung auf, 
eine Bestandsmessung der Büro-
kratiekosten nach niederländi-
schem Vorbild durchzuführen. Im 
Mai 2005 begann die britische Re-
gierung unter Koordinierung der 
BRE mit der Messung der Bürokra-
tiekosten. Die Messung wurde in 
drei Bereiche aufgeteilt und von 
externen Beratern durchgeführt. 
Dabei fanden über 8.500 Interviews 
(davon 167 Interviews vor Ort in 
den Unternehmen) und mehr als 
200 Expertenpanels statt. Der 
Messprozess, der ursprünglich ein 
Jahr dauern sollte, endete mit einer 
Verzögerung von ca. 6 Monaten 
Ende 2006.  

Gesamtergebnis. Identifiziert wur-
den ca. 22.000 Informationspflich-
ten für die Wirtschaft und den drit-
ten Sektor. Die damit einhergehen-
d e n  I n f o r m a t i o n s k o s t e n 
(administrative burdens) wurden 
auf insgesamt 19,84 Mrd. Brit.  

Pfund (ca.  29,7 Mrd. Euro bzw. 1,6 
Prozent des britischen BIP) ge-
schätzt. Davon entfallen 5,1 Mrd. 
Brit. Pfund (ca. 7,7 Mrd. Euro) auf 
das Ministerium für Steuern und 
Zölle, 0,85 Mrd. Brit. Pfund (ca. 1,3 
Mrd. Euro) auf die Financial Service 
Authority (unabhängiger Regulierer 
für Banken und Versicherungen) und 
13,8 Mrd. Brit. Pfund (ca. 20,7 Mrd. 
Euro) auf sonstige Ministerien und 
Agencies. 

Besonderheiten. Bei der Bestands-
messung sind folgende „britische 
Besonderheiten“ zu berücksichtigen, 
die den im Vergleich zu den Nieder-
landen geringen Anteil der Informati-
onskosten am britischen BIP erklä-
ren: 

⇒ Anders als in den Niederlanden 

und in Deutschland wurden Infor-
mationspflichten gegenüber Drit-
ten (wie etwa Etikettierungs-
pflichten) nicht berücksichtigt. In 
den Niederlanden resultieren 
aus Informationspflichten gegen-

über Dritten ca. 3,3 Mrd. Euro 
(ca. 20 Prozent der Gesamtkos-
ten). 

⇒ Anders als in den Niederlanden 

und in Deutschland sind Sowie-
so-Kosten (business as usual 
costs, d.h. Kosten, die auch ohne 
staatlich bedingte Informations-
pflicht anfallen würden) nicht 
berücksichtigt. Nach Auskunft 
der BRC erhöhen sich die Infor-
mationskosten bei Hinzurech-
nung der Sowieso-Kosten auf 
31,1 Mrd. Brit. Pfund (47,7 Mrd. 
Euro). Die um die Sowieso-
Kosten ergänzten Informations-
kosten werden in Großbritannien 
als administrative costs bezeich-
net und umfassen 2,5 Prozent 
des britischen BIP. 

⇒ In den Kosten enthalten ist ein 

Gemeinkostenaufschlag von 30 
Prozent (Niederlande: 25 Pro-
zent, Deutschland: kein Gemein-
kostenaufschlag)  

- Bürokratieabbauprozess im Überblick 

Wirtschaft & Industrie

Finanzdienstleistungen

Transportwesen

Kommunen und Regionen

Umwelt, Lebensmittel, Landw. 

Kultur, Medien, Sport

Stiftungen, karitativer Bereich

Innen und Verfassung

Erziehung

Arbeit

Steuern und Zölle

Gesundheit

Schatzamt

Cabinet Office

Statistik

8.078
7.773

4.923

3.810

938

914

747

718

692

523

357

75

67

61

23

Ergebnisse der Bestandsmessung 

Abb. 8: Ergebnisse der Bestandsmessung in Großbritannien, Angaben in Mio. Euro 
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1.5 Einbeziehung von Interessenvertretern 

Bestandsmessung. Im Rahmen 
der Bestandsmessung wurden über 
10.000 Unternehmen befragt. Ne-
ben Befragungen im Rahmen von 
Interviews waren Interessenvertre-
ter in Expertenpanels in die Ermitt-
lung der für die Messung relevanten 
Daten involviert. Weiterhin wurde 
die Messung und deren Ergebnisse 
durch sogenannte Monitoring 
Groups begleitet und überprüft, in 
denen die wichtigsten gesellschaftli-

chen Gruppierungen vertreten waren. 

Abbaupläne. Bereits bei der Identi-
fizierung von Reduzierungspotentia-
len im Rahmen der Erstellung der 
Abbaupläne haben verschiedene 
Ministerien Interessenvertreter in 
sogenannten Better Regulation Advi-
sory Groups einbezogen. 

Internetportal. Darüber hinaus exis-

tiert ministeriumsübergreifend ein 

Internetportal, über das Verbesse-

rungs- und Reduzierungsvorschläge 

gemacht werden können. Die Regie-

rung ist verpflichtet, innerhalb von 

90 Tagen auf den entsprechenden 

Vorschlag zu antworten. Über das 

Portal werden alle Vorschläge mit der 

entsprechenden Antwort der Regie-

rung veröffentlicht.* 

1.4 Ex-ante-Schätzung von Bürokratiekosten 

Gesetzesfolgenabschätzung. Im 
Rahmen der regulären Gesetzesfol-
genabschätzung (Impact Assess-
ment) werden neue Regelungsvor-
haben auch auf Informationskosten 
überprüft. Eine Kontrolle erfolgt 
durch die jeweilige BRU und BRE, 
da es sich auch bei der britischen 
Reduktionsvorgabe um ein Netto-

Ziel handelt. Jährliche Nachmessun-
gen sollen sicherstellen, dass es zu 
keinem unkontrollierten Bürokratie-
kostenaufbau kommt. Die Gesetzes-
folgenabschätzung ist auch Gegens-
tand der Konsultationsverfahren mit 
Verbänden und sonstigen Interessen-
gruppen. 

Keine Kontrolle durch BRC. Eine 
externe Kontrolle der Informations-
kosten in neuen Regelungsvorhaben 
durch die BRC ist nicht vorgesehen.  

- Bürokratieabbauprozess im Überblick 

Validierung der Ergebnisse. Die 
Messergebnisse wurden nach Ab-
schluss von den Ministerien und 
sogenannten Monitoring-Groups 
(siehe 1.5) überprüft und in Abspra-

che mit der BRE in einigen Fällen 
angepasst (z.B.: die Fallzahl war zu 
hoch oder zu niedrig, externe Kosten 
wurden zu hoch angesetzt). Die Er-
gebnisse der Bestandsmessung sind 

in einer zentralen Datenbank erfasst 
und als CD-ROM öffentlich zugäng-
lich. 

Netto-Abbauziel. Nachdem die 
Ergebnisse der Bestandsmessung 
vorlagen, hat die britische Regie-
rung sich das Ziel gesetzt, 25 Pro-
zent der gemessenen Informations-
kosten bis zum Jahr 2010 zu redu-
zieren. Bei dem vorgegebenen Ziel 
handelt es sich um ein Nettoziel.  

Keine ressortspezifischen Ziele. Mit 
Ausnahme des Cabinet Office, das in 
seinem Bereich 35 Prozent der be-
stehenden bürokratischen Belastun-
gen abbauen muss, und dem Minis-
terium für Steuern und Zölle, das ein 
Abbauziel von 15 Prozent hat, wur-
den keine ressortspezifischen Abbau-

ziele vereinbart. Alle anderen Minis-
terien müssen daher bis 2010 in 
ihrem Bereich 25 Prozent der büro-
kratischen Belastungen reduzieren. 

Zwischenziele. Darüber hinaus wur-
den jährliche Zwischenziele (midterm 
targets) festgelegt. 

1.3 Abbauziel 

* www.betterregulation.gov.uk 
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1.6 Besonderheiten 

Reviews und Reports. Neben den 
in den Ministerien ermittelten Ab-
baumaßnahmen spielen im briti-
schen Bürokratieabbauprozess Be-
richte von Dritten, sogenannte Re-
views und Reports eine große Rolle. 
In diesen Reviews und Reports wer-
den regelmäßig bestimmte Rege-
lungsbereiche auf bürokratische 

Belastungen überprüft und Verbesse-
rungsmaßnahmen vorgeschlagen. 
Beispiele sind der Hampton Report, 
der Davidson Review und der Macro-
ry Review. 

Beschleunigtes Gesetzgebungsver-
fahren. Mit dem Legislative and Re-
gulatory Reform Act, der am 8. Janu-
ar 2007 in Kraft getreten ist und der 

den Regulatory Reform Act aus dem 
Jahr 2001 ersetzt, steht in Großbri-
tannien ein gesetzgeberisches Mittel 
zur Verfügung, das erlaubt, Gesetzes-
änderungen zur Reduzierung büro-
kratischer Belastungen in einem be-
schleunigten Verfahren durchzuset-
zen. Dieses Mittel beschleunigt die 
Umsetzung der Abbaupläne. 

2. Abbauprogramm in Großbritannien 

Ergebnis. In Großbritannien wur-
den die Ministerien und Agencies* 
bereits während der Bestandsmes-
sung aufgefordert, in ihrem Bereich 
Reduzierungspotenziale zu identifi-
zieren. Begleitend hierzu veröffent-
lichte die BRE im November 2005 
einen Leitfaden zur Entwicklung von 
Abbauplänen (guidance on develo-
ping simplification plans), der den 
Ministerien und Agencies bei der 
Identifizierung von Vereinfachungs-
maßnahmen und der Erstellung von 
Abbauplänen behilflich sein sollte. 
Mit Abschluss der Bestandsmes-
sung im Dezember 2006 wurden 19 
Abbaupläne von Ministerien und 
Agencies vorgelegt. Die Abbaupläne 

umfassen insgesamt über 500 Ein-
zelmaßnahmen** und werden jähr-
lich aktualisiert. Das Reduzierungs-
potenzial der vorgelegten Abbauplä-
ne liegt bei insgesamt 4,45 Mrd.  
Brit. Pfund (ca. 6,7 Mrd. Euro). Davon 
entfallen 2 Mrd. Brit. Pfund (ca. 3 
Mrd. Euro) auf Informationskosten 
(adminis-trative burdens), 1,6 Mrd. 
Brit. Pfund (ca. 2,4 Mrd. Euro) auf 
Bürokratiekosten bei der Verwaltung 
und 0,85 Mrd. Brit. Pfund (ca. 1,3 
Mrd. Euro) auf inhaltliche Regulie-
rungskosten (policy burdens). 

Evaluation. Die BRC hat die im De-
zember 2006 vorgelegten Abbauplä-
ne geprüft und begleitet den weite-

ren Abbauprozess, u.a. durch die 
Prüfung der aktualisierten Abbauplä-
ne. Die Stellungnahmen der BRC zu 
den Abbauplänen sind im Internet 
veröffentlicht. 

Leitfaden. Im April 2007 legte die 

BRE eine Neuauflage des Leitfadens 

zur Entwicklung von Abbauplänen 

vor. Darin sind die Erfahrungen, die 

bei der Evaluierung der Abbaupläne 

2006 durch die BRE und BRC ge-

macht worden sind, eingeflossen.  

Bestandsaufnahme. Im Mai eines 

jeden Jahres erfolgt eine Be-

standsaufnahme der Umsetzung der 

Abbaupläne durch die Ressorts. Die 

Ergebnisse sind an die BRE zu mel-

den und werden im Rahmen einer 

sogenannten Leistungsbewertung 

(performance assessments) durch 

die BRE evaluiert.  

Gesamtverantwortung. Die Gesamt-

verantwortung für den Abbauprozess 

liegt bei der BRE im Cabinet Office. 

Die BRE gibt einen jährlichen Bericht 

über den Stand des Bürokratieab-

bauprozesses ab. 

 

2.1 Gesamtdarstellung 

* Vergleichbar einer Oberbehörde in Deutschland 
** www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/reform/simplifying/plans.asp 

Informationskosten
(administrative burden)

Reduzierungspotenzial der Abbaupläne in EuroReduzierungspotenzial der Abbaupläne in Euro

Vollzugskosten der 
öffentlichen Verwaltung

Inhaltliche
Regulierungskosten

3,0 Mrd. 

2,4 Mrd. 

1,3 Mrd. 

Gesamt:
6,7 Mrd.

- Abbauprogramm 

Abb. 9: Reduzierungspotenzial der Abbaupläne in Großbritannien 
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Ressort/Behörde Rechts-
bereich 

Maßnahme Werkzeug Entlastung 
in Euro 

          

Department of 
Trade and Industry 

Arbeitsrecht Verpflichtung, Arbeitnehmern binnen 2 
Monaten bestimmte Vertragsdaten mitzu-
teilen, wird vereinfacht 

IT 221 Mio. 

Department for 
Communities and 
Local government 

Baurecht ⇒ Vereinheitlichung Antragsformulare 
⇒ Reduzierung Antragserfordernisse 
⇒ Eröffnung eines elektronischen  

Antragsverfahrens 

Harmonisierung, 
Deregulierung, 
IT 

189 Mio. 

Department of 
Environment, Food 
and Rural Affairs 

Umweltrecht Vereinfachung des Antragsverfahrens für 
umweltrechtliche Genehmigungen 

Deregulierung,  
Prozessoptimierung, IT 

137 Mio. 

Department for 
Communities and 
Local government 

Baurecht Elektronische Abwicklung des Antragsver-
fahrens auf Durchführung von bauauf-
sichtsrechtlichen Maßnahmen 

IT 104 Mio. 

Department of 
Trade and Industry 

Handels-
recht 

Kompliziertes Handelsrecht mit vielen 
schwierig zu erlangenden Informationen 
wird konzentriert und über ein IT-Portal 
verfügbar gemacht („International Trade 
Single Window“) 

Deregulierung, IT 92 Mio. 

Department of 
Trade and Industry 

Arbeitsrecht Arbeitsrechtliches Streitschlichtungsver-
fahren wird vereinfacht und entformali-
siert 

Deregulierung 87 Mio. 

Department of 
Transport 

Zulassungs-
recht 

Einführung eines elektronischen Zulas-
sungsverfahrens 

IT 53 Mio. 

Health & Safety 
Executive 

Gesund-
heits- und 
Arbeits-
schutz 

Vereinfachung der Regulierung zur Prü-
fung und Wartung von Hubgeräten 

Deregulierung 50 Mio. 

Health & Safety 
Executive 

Gesund-
heits- und 
Arbeits-
schutz 

Einführung eines effektiven Risikomana-
gements durch angemessene Risikoana-
lysen 

Deregulierung, Prozess-
optimierung 

305 Mio. 

Department of 
Trade and Industry 

Gesell-
schaftsrecht 

⇒ Ermöglichung elektronischen Kom-
munikation mit Aktionären 

⇒ Abschaffung der Jahreshauptver-
sammlung 

⇒ Abschaffung der Verpflichtung zur 
Einholung steuerrechtlichen Rats 

⇒ Abschaffung doppelter Meldepflich-
ten gegenüber Finanzbehörde und 
Unternehmensregister 

⇒ Abschaffung der Ernennung eines 
„Company Secretary“ 

IT 
  
Deregulierung 
 
Deregulierung 
 
Bessere Nutzung vorhan-
dener Daten (Data-
Sharing) 
Deregulierung 
  

 229 Mio. 

2.2 Top 10 Maßnahmen in Großbritannien 

Die nachfolgende Übersicht stellt die wichtigsten Maßnahmen der 19 bislang vorgelegten Abbaupläne dar. 

- Abbauprogramm 
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Beispiel 1:  

Ministerium für Umwelt, Ernährung und Landwirtschaft   

Das Ministerium für Umwelt, Ernährung und Landwirt-
schaft (Department of Environment, Food and Rural 
Affairs) hat gemeinsam mit der walisischen Regionalre-
gierung (Welsh Assembly Government) und der Umwelt-
agentur (Environment Agency) einen Vorschlag zur Ver-
knüpfung mehrerer umweltrechtlicher Genehmigungs- 
und Kontrollsysteme vorgelegt.  

Dabei wurden die Regelungen zur Verhinderung und 
Kontrolle von Umweltverschmutzung (Pollution Preventi-
on and Control) und das Genehmigungsverfahren für die 
Abfallwirtschaft (waste management licensing), die bis-
lang in getrennten Gesetzen kodifiziert waren und unab-
hängig von einander bestanden, zusammengeführt und 
vereinheitlicht.  

Allein durch diese Maßnahme werden Bürokratiekosten-
einsparungen in Höhe von ca. 90 Mio. Brit. Pfund (137 
Mio. Euro) erwartet. Weitere umweltrechtliche Genehmi-
gungsverfahren sollen später in dieses einheitliche Ge-
nehmigungsverfahren integriert werden.  

Beispiel 2: 

Ministerium für Steuern und Zölle 

Das Ministerium für Steuern und Zölle (HM Revenue 
and Customs), die Lebensmittelagentur (Food Stan-
dards Agency), das Ministerium für Umwelt, Ernährung 
und Landwirtschaft (Department of Environment, Food 
and Rural Affairs) und das Minisiterium für Handel und 
Industrie (Department of Trade and Industry) haben 
einen ministeriumsübergreifenden Vorschlag zur Verein-
heitlichung der Regelungen für den internationalen Han-
del vorgelegt.  

Kern ist die Abstimmung und Bereinigung der aus den 
verschiedenen Ministerien stammenden unterschiedli-
chen Regelungen zum internationalen Handel und die 
Verfügbarkeit sämtlicher Regelungen und Verfahren 
über einen einheitlichen Zugang mittels eines Internet-
portals (International Trade Single Window). Dabei sol-
len vorhandene Daten mehrfach genutzt werden können 
und das Prinzip des One-Stop-Shop verwirklicht werden.  

Das Einsparpotenzial wird auf jährlich 60 Mio. Brit. 
Pfund (92 Mio. Euro) geschätzt.  

2.3 Auswertung 

Bei Durchsicht der wichtigsten 

Vereinfachungsmaßnahmen fällt 

auf, dass in Großbritannien ein 

Schwerpunkt des Vereinfachungs-

prozesses auf Deregulierung, d.h. 

auf Abbau und Vereinfachung von 

Informationspflichten gelegt worden 

ist. Dies ist bei Berücksichtigung der 

im Rahmen der Bestandsmessung 

identifizierten großen Anzahl von 

Informationspflichten (ca. 22.000) 

schlüssig. Zudem ist dies Folge des 

verstärkt risikobasierten Regulie-

rungsansatzes (vgl. hierzu den Be-

richt der BRC „Risk, Responsibility 

and Regulation – whose risk is it 

anyway“*.  

Weitere Schwerpunkte lagen auf 

der Einführung von IT-Lösungen und 

einer damit verbundenen besseren 

Datennutzung (Data-Sharing) sowie 

Prozessoptimierungen. 

Auffällig ist darüber hinaus, dass 

der Prozess zum Abbau von Informa-

tionskosten genutzt worden ist, um 

damit zusammenhängende Kosten 

(inhaltliche Regulierungskosten und 

Irritationskosten) zu reduzieren. Zu-

dem wurden Maßnahmen vorgese-

hen, die nicht nur die Wirtschaft und 

den dritten Sektor entlasten, sondern 

auch die Bürger und die Verwaltung. 

Dadurch kommt es zu Unschärfen 

bei den mit den Vereinfachungsmaß-

nahmen erzielten Kostenreduzierun-

gen und deren Verhältnis zu den 

Ergebnissen der Bestandsmessung.  

* www.brc.gov.uk/publications/risk_report.aspx 
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In Dänemark wurden in den letzten sechs Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um die bürokratischen 

Belastungen der Unternehmen zu reduzieren. Und dies mit wachsendem Erfolg, denn seit dem Jahr 2001 konnten die 

Bürokratiekosten um 9,7 Prozent gesenkt werden. 

1. Bürokratieabbauprozess im Überblick 

1.1 Zeitlicher Ablauf 

Abbauziel. Zielsetzung der Regierung, die Bürokratiekosten für  

Unternehmen bis zum Jahr 2010 um 25 Prozent zu reduzieren.  

Einführung SKM.  Dänemark entscheidet sich für das Standardkosten-
Modell aus den Niederlanden.  

Beginn Bestandsmessung. Beginn der Bestandsmessung nach dem  
Standardkosten-Modell. 

Ex-ante-Schätzung von Bürokratiekosten. SKM als Instrument zur  
Reduzierung von Bürokratiekosten bei neuen Gesetzesentwürfen.  

Abschluss Bestandsmessung. Abschluss der SKM-Bestandsmessung;  
die Bürokratiekosten im Jahr 2004 betragen insgesamt 4,3 Mrd. Euro  
(2,2 Prozent des dänischen BIP).  

Formulierung Abbaupläne. Basierend auf den Ergebnissen der Bestands-
messung liefert jedes Ministerium einen Abbauplan und einen Projekt-
plan.  

Verabschiedung der Abbaupläne. Das Kabinett beschließt die Abbaupläne. 
15 Ministerien stellen in ihrem sogenannten Halbjahresbericht die Ergeb-
nisse ihrer Maßnahmen zum Bürokratieabbau dar.  

Zwischenbericht. Diskussion und anschließend Zustimmung der Regie-
rung zu den Zwischenergebnissen. 

Abbaupläne. Ergebnisse der Fortschreibung der Bürokratiekostenmessung 
für das Parlamentsjahr 2005/2006; Senkung der Bürokratiekosten um 
9,7 Prozent gegenüber dem Jahr 2001. Für März 2008 ist Fortschreibung 
der Bürokratiekostenmessung für das Parlamentsjahr 2006/2007 ge-
plant. 

 
März 2007 

 
Januar 
2007 

 
November 

2006 

 
Juni 2006 

 
März 
2006 

 
Seit August 

2005 

 
August 
2004 

 
Ende 2003 

2001 



  

27 

V. DÄNEMARK - Bürokratieabbauprozess im Überblick 

1.2 Bestandsmessung 

Durchführung. Dänemark hat in 

der Zeit von August 2004 bis zum 

März 2006 eine Bestandsmessung 

auf der Grundlage des SKM durch-

geführt. Für die Messung der Büro-

kratiekosten waren das Finanzmi-

nisterium und die Dänische Com-

merce and Companies Agency 

(DCCA) – eine Behörde des Wirt-

schaftsministeriums – zuständig. 

Insgesamt waren in Dänemark 15 

Ministerien in die Bestandsmes-

sung einbezogen. Dazu wurden 

1.100 Befragungen bei Unterneh-

men durchgeführt, davon über 90 

Prozent durch Interviews vor Ort in 

den Unternehmen. Gemessen wur-

den die Bürokratiekosten von 263 

Gesetzen und 1.100 Verordnungen, 

wobei Regelungen, die zu einer zeit-

lichen Belastung von weniger als 

100 Stunden pro Jahr führten, kei-

ne Berücksichtigung fanden.  

Gesamtergebnis. Im Rahmen der 

Bestandsmessung wurden in Däne-

mark 5.279 Informationspflichten 

und 14.546 Datenanforderungen 

identifiziert. Diese verursachten in 

den Unternehmen Bürokratiekosten 

von insgesamt rund 4,3 Mrd. Euro, 

was etwa 2,2 Prozent des Bruttoin-

landsprodukts entspricht.  

Abbildung 10 gibt die Ergebnisse 
der Bestandsmessung in Dänemark 
je Ressort wieder. Deutlich wird da-
bei, dass etwa 95 Prozent der ge-
samten Bürokratiekosten von sieben 
der 15 Ministerien verursacht wer-
den. 

Etwa  90 Prozent der gesamten 
Bürokratiekosten gehen zurück auf 
die jeweils zehn belastendsten Ge-
setze, die sog. „top 10“ dieser sieben 
Ministerien. 

 

G efüh l te  Bürokra t iekos ten . 

Daneben wurden in Dänemark auch 

sogenannte irritating burdens er-

fasst, um einen Anhaltspunkt für die 

„gefühlten“ Bürokratiekosten zu be-

kommen. Auf dieser Grundlage wur-

de in Dänemark ein Projekt zur Ent-

bürokratisierung ins Leben gerufen, 

um insbesondere Barrieren im Hin-

blick auf Start-up und Wachstum in 

kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen zu untersuchen und später 

abzubauen.  

Herkunft der Bürokratiekosten. Um 

die Abbaupotenziale abschätzen zu 

können, wurde in Dänemark unter-

sucht, welche Gesetze auf internatio-

nale Regelungen zurückzuführen 

waren. Dadurch wurde transparent, 

dass etwa 28 Prozent der Bürokratie-

kosten verursachenden Gesetze un-

mittelbar geltende internationale 

Vorschriften (sog. A-Gesetze) waren. 

Internationalen Einfluss hatten im-

merhin noch gut 15 Prozent der Re-

gelungen, die aber als sog. B-Gesetze 
auch einen nationalen Einschlag 

hatten, da sie zunächst der Umset-

zung bedurften. Rein nationalen Ur-

sprungs waren mit 57 Prozent  mehr 

als die Hälfte aller Regelungen 

(sogenannte C-Gesetze).  

Der internationale Einfluss war 

sehr unterschiedlich auf die einzel-

nen Ressorts verteilt. Während die 

Bürokratiekosten aus dem Zustän-

digkeitsbereich des Finanzministeri-

ums zu 79 Prozent dem nationalen 

Recht zuzuordnen waren und nur  

21 Prozent der Gesetze internationa-

len Einflüssen unterlagen, war die 

Verteilung beim Ministerium für Le-

bensmittel, Landwirtschaft und Fi-

scherei nahezu umgekehrt. Hier hat-

ten 74 Prozent der Gesetze eine in-

ternationale Abstammung und nur 

26 Prozent der gemessenen Bürokra-

tiekosten folgten aus nationalen Re-

gelungen.  

Um Handlungsmöglichkeiten und 

Reduzierungspotenziale im Bereich 

des europäischen Rechts auszuloten, 

verglich Dänemark seine Regelungen 

im Bereich der Mehrwertsteuer mit 

Ergebnisse der Bestandsmessung 

1.004

1.081

932

532

137

129

93

125

Wirtschaft

Arbeit

Umwelt

Finanzen

Familie und 
Verbraucher

Übrige 8 Ministerien

Justiz

Landwirtschaft & 
Lebensmittel

Abb. 10: Ergebnisse der Bestandsmessung je Ressort, Angaben in Mio. Euro 
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denen Schwedens und kam zu dem 

Ergebnis, dass die gleichen europäi-

schen Regelungen in Schweden zu 

sehr viel höheren Bürokratiekosten 

führten. Ursächlich hierfür war vor 

allem die größere Anzahl an ver-

schiedenen Mehrwertsteuersätzen 

und die höhere Berichtsfrequenz in 

Schweden. 

Fortschreibung der Bestandsmes-

sung. In Dänemark werden in den 

Jahren 2005 bis 2010 die Auswir-

kungen neuer Gesetze auf die Büro-

kratiekosten im Rahmen von sog. 

annual updates jährlich fortgeschrie-

ben. Dabei werden auch die Folgen 

anderer Maßnahmen mit Auswirkun-

gen auf die Bürokratiekosten (zum 

Beispiel E-Government) erfasst.  

Über die Ergebnisse der Fortschrei-

bung wird jährlich dem Parlament 

berichtet. 

Der letzte Ergebnisbericht über die 

Fortschreibung der Bestandsmes-

sung vom März 2007 hat gezeigt, 

dass in Dänemark im Parlamentsjahr 

2005/2006 neue Bürokratiekosten 

im Wesentlichen durch europäische 

Regelungen verursacht wurden.  

1.3 Abbauziel 

Netto-Ziel. Im Jahr 2001 hat sich 

Dänemark zum Ziel gesetzt, die 

Bürokratiekosten bis zum Jahr 

2010 um 25 Prozent (netto) zu sen-

ken. Um dieses Ziel zu erreichen, 

konzentriert sich Dänemark im We-

sentlichen auf die oben genannten 

sieben kostenverursachenden Minis-

terien, die jeweils zu einem Bürokra-

tiekostenabbau in Höhe von 25 Pro-

zent verpflichtet sind.   

 

1.4 Ex-ante-Schätzung von Bürokratiekosten 

Dänemark hat kein unabhängiges 

Gremium wie den Nationalen Nor-

menkontrollrat eingerichtet. Für die 

(Fortschreibung der) Messung der 

Bürokratiekosten sind das Finanz-

ministerium und die Dänische Com-

merce and Companies Agency 

(DCCA) – eine Behörde des Wirt-

schaftsministeriums - zuständig. Die 

DCCA ist auch zuständig für die Be-

wertung der Auswirkungen von neu-

en Gesetzen auf die Bürokratiekos-

ten. Sie wird unterstützt von ver-

schiedenen Unternehmensberatun-

gen, den betroffenen Ministerien und 

den jeweiligen Verbänden.  

Insgesamt sind - wie bei der Be-

standsmessung - 15 Ministerien in 

die ex-ante Bewertung einbezogen.  

1.5 Einbeziehung von Interessenvertretern 

Die Bestandsmessung wurde in 

Dänemark vollständig von externen 

Beratern durchgeführt. Um die Qua-

lität zu erhöhen wurde das Ergebnis 

der Bestandsmessung anschlie-

ßend in den Ministerien mit Vertre-

tern der Wirtschaft und der relevan-

ten Verbände diskutiert.  

Auch die Abbaumaßnahmen wur-

den in Dänemark von sogenannten 

Mixed Committees erarbeitet und 

Vertreter von Unternehmen sowie 

Verbände beteiligt. Die Mixed Com-

mittees standen jeweils unter der 

Leitung der Behörde oder des Res-

sorts für die die Abbaumaßnahmen 

entwickelt werden sollten.  

Ob die Vorschläge der Mixed Com-

mittees letztendlich in den jeweiligen 

Abbauplan eines Ressorts Eingang 

fanden, war der Entscheidung des 

Ministers vorbehalten.  

Die einzelnen Ministerien unterla-

gen hinsichtlich der Umsetzung der 

Maßnahmen festen Ablaufplänen, 

die zum Beispiel den zeitlichen Ab-

lauf (inkl. „deadline“) und Verant-

wortlichkeiten vorsahen.  

- Bürokratieabbauprozess im Überblick 
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2. Gesamtdarstellung — Abbauprogramm Dänemark 

- Abbauprogramm 

2.1 Leitfaden 

Um den Abbauprozess zu gestal-

ten, hat Dänemark bereits im No-

vember 2005 einen Leitfaden veröf-

fentlicht, den sogenannten Guide to 
Systematic Simplification. Danach 

war der gesamte Abbauprozess in 

insgesamt sechs Phasen unterteilt, 

die jeweils einen „Meilenstein“ defi-

nieren. Während die Vorbereitung 

und die erste Phase der  Bestands-

messung diente, waren für die Um-

setzung von Abbaumaßnahmen vier 

Phasen (vergleiche Abbildung 11) 

vorgesehen. 

Der dänische Leitfaden gab dabei 

eine Vielzahl von Kriterien vor, nach 

denen die Arbeitsgruppen die Auswir-

kungen der einzelnen Maßnahmevor-

schläge und entsprechender Alterna-

tiven zu bewerten hatten (zum Bei-

spiel das sogenannte Tool For 
Screening The Simplification Possi-
bilities)  

Nachfolgend werden vier der sich 

in Dänemark bewährten Instrumente 

zur Reduzierung von Bürokratiekos-

ten näher erläutert. 

Auswahl und  
Organisation 

Bürokratie-
kosten  

identifizieren 

Phase 0 

Lösungsansätze  
entwickeln 

Phase III 

Lösungsansätze 
nach dem  

Belastungsgrad 
abwägen 

Phase IV 

Empfehlungen  
und  

Berichterstattung 

Phase V 

Umsetzung 

Phase I Phase II 

Abb. 11: Fünf Phasen des Bürokratieabbauprozesses in Dänemark. 

Die dänische Regierung setzte 

sich schon 2001 das Ziel, die Büro-

kratiekosten um 25 Prozent bis zum 

Jahr 2010 zu reduzieren. Nachdem 

eine Evaluation im Jahr 2003 nur 

geringe Forschritte zur Erreichung 

des Ziels ergeben hatte, entschied 

sich die Regierung zur Einführung 

des SKM und Durchführung einer 

Bestandsmessung, die von 2004 

bis 2006 durchgeführt wurde.  

Abbaupläne. Im Juni 2006 legte 

jedes der sieben Ministerien einen 

Abbauplan vor, der sich unterglie-

derte in langfristige und kurzfristige 

Abbaupläne.  

In den langfristigen Abbauplänen 

(sog. Action Plans) stellten die Minis-

terien dar, wie sie das Abbauziel von 

25 Prozent bis zum Jahr 2010 errei-

chen wollen und legen für jedes der 

zehn kostenintensivsten Gesetze ein 

Abbauziel fest.  

Die kurzfristigen Abbaupläne (sog. 

Project Plans) enthielten dagegen 

eine detaillierte Beschreibung von 

mindestens zwei konkreten Abbau-

maßnahmen (die zehn Gesetze 

betreffend), die das Ministerium in 

den nächsten sechs Monaten ange-

hen wollte.  

Die anderen acht, weniger Bürokra-

tiekosten verursachenden Ministe-

rien waren nur zur Vorlage von Pro-
ject Plans verpflichtet.  

Die Aktionspläne wurden im No-

vember 2006 von der Regierung 

gebilligt. Die in den Aktionsplänen 

enthaltenen Vereinfachungsvorschlä-

ge werden – anders als in den NL- 

nicht als Gesamtpaket, sondern als 

Einzelmaßnahmen dem Parlament 

vorgelegt.  

Die Ministerien sind verpflichtet, 

halbjährlich einen Bericht über die 

Ergebnisse der Abbaumaßnahmen 

vorzulegen.  
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Die Bestandsmessung in Dänemark 

hat ergeben, dass bei vielen Unter-

nehmen Unklarheiten darüber be-

stehen, wie eine Informationspflicht 

zu erfüllen ist.  

Zum Beispiel wussten einige Unter-

nehmen nicht, dass sie für die Be-

richterstattung dem Statistischen 

Amt (Statistics Denmark) einfach 

ihren Jahresbericht übermitteln kön-

nen und fertigten stattdessen zusätz-

liche Statistiken an.  

Die Bestandsmessung hat zudem 

ergeben, dass einige Unternehmen 

zur Prozessoptimierung eine digitali-

sierte Berichterstattung von Arbeits-

unfällen forderten, obwohl es diese 

Möglichkeit in Dänemark bereits gab.  

Durch bessere Transparenz der 

Regelung und bessere Beratung 

durch die Verwaltung können derarti-

ge Unklarheiten über die Erfüllung 

der Informationspflichten  beseitigt 

und der Aufwand zu deren Erfüllung 

reduziert werden.  

2.1.4 Unterstützung der Unternehmen bei Erfüllung der Informationspflicht 

Dänemark hat ein Pilotprojekt im 

Bereich der Krankenbeihilfe durch-

geführt. Auf einem Internetportal 

konnten die Benutzer digitale For-

mulare ausfüllen, wobei der Benut-

zer geführt wurde und vielfältige 

Informationen aus der elektroni-

schen Unterschrift automatisch 

generiert wurden. Das Formular 

konnte dann elektronisch an die 

zuständige Behörde übermittelt 

werden. Der Test hat gezeigt, dass 

die Kosten des elektronischen Ver-

fahren um 42 Prozent niedriger wa-

ren als ein herkömmliches Verfahren. 

Nachdem die befragten Unterneh-

men sich ebenfalls dafür ausspra-

chen, soll das Verfahren flächende-

ckend eingeführt werden.  

Weiterhin hat Dänemark ein Werk-

zeug entwickelt (Digital Administrati-

on Tool), um Gesetze daraufhin zu 

untersuchen, ob sie der digitalen 

Erfüllung von Informationspflichten 

entgegenstehen.  

Wird beispielsweise in einer Rege-

lung die Vorlage eines Schriftstücks 

gefordert, kann diese Informations-

pflicht grundsätzlich nicht digital er-

füllt werden.   

2.1.3 Vereinfachung der Prozesse durch Digitalisierung 

Diese Maßnahme meint die Redu-

zierung der Informationspflichten, 

der Anzahl der informationspflichti-

gen Unternehmen oder der Informa-

tionsintervalle. Darunter fällt auch 

die Prüfung, ob es Alternativen zu 

einer gesetzlich geregelten Informa-

tionspflicht gibt und ob der Rege-

lungszweck z.B. durch freiwillige 

Vereinbarungen der Betroffenen 

erreicht werden kann. 

Beispiel Statistik 

Das Statistische Amt in Dänemark (Statistics Denmark) fordert von Unter-

nehmen Informationen für die Europäische Handelsstatistik Intrastat an. 

Die Informationsanforderungen gehen zurück auf eine europäische Rege-

lung, wonach ursprünglich 98 Prozent des gesamten Handels abgedeckt 

sein musste. Nachdem die europäische Regelung um einen Prozentpunkt 

auf 97 Prozent gesenkt wurde, veränderte Dänemark die Informations-

pflicht. Während ursprünglich nur alle Unternehmen mit einer Exportsum-

me von 2,5 Mio. Dkr. von der Berichterstattung befreit waren, wurde der 

Schwellenwert nach der Neuregelung auf 4,6 Mio. Dkr. erhöht. Infolgedes-

sen waren 800 Unternehmen weniger betroffen.  

2.1.1 Vereinfachung von Regelungen 

2.1.2 Verschlankung der Verwaltungsabläufe 

Häufig ist den Behörden nicht 

bekannt, welchen Informationen 

bereits bei anderen Behörden vor-

liegen. Zur Entlastung von Unter-

nehmen setzt Dänemark deshalb 

auf eine vorrangige Informationsbe-

schaffung bei anderen Behörden 

(Government to Government-Ansatz).  

 Darüber hinaus wird die Verein-

heitlichung von Berichtspflichten 

angestrebt, zum Beispiel durch ein-

heitliche Berechnungswege für ver-

schiedene Statistiken oder das Zu-

sammenfassen von Berichtspflich-

ten. 
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2.2 Abbaumaßnahmen 

Wie oben dargestellt, liegen in 

Dänemark erst seit November 2006 

erste Ergebnisse über erfolgreiche 

Abbaumaßnahmen vor. Die wich-

tigsten hat Dänemark in das soge-

nannte SCM Network eingestellt. 

U n t e r  d e r  I n t e r n e t a d r e s s e 

www.administrative-burdens.com 

findet ein internationaler Austausch 

zwischen dreizehn Staaten über die 

Erfahrungen und best practices im 

Bereich des Bürokratieabbaus auf 

der Grundlage des Standardkosten-

Modells statt. Nachfolgend sind die 

wichtigsten Abbaumaßnahmen in 

Dänemark dargestellt:  

- Abbauprogramm 

Regelungs-
bereich Regelung 

Bürokratie-
kosten 

(gesamt ) in 
Euro 

Werkzeug 
Entlastung  

in Euro 

          

Sektorüber-
greifend 

Jahresabschlüsse 665 Mio. 

Befreiung von Kleinbetrieben von der Ver-

pflichtung, den Jahresabschluss von einem 

Wirtschaftsprüfer testieren zu lassen (ab 

2010 wird die Befreiung ggf. noch erwei-

tert)  

140 Mio.  

Jahresabschlüsse 687 Mio. 

Veränderung der Größenzuordnungen für 

kleine, mittlere und große Unternehmen 

mit der Folge, dass die Anforderungen der 

Finanzberichte für mehr Betriebe verein-

facht wurden (ab 2010 wird die Befreiung 

ggf. noch erweitert)  

22 Mio. 

     

Landwirt-
schaft 

Umsetzung und Kontrolle 
von europäischem Recht zu 
Maßnahmen im Bereich der 
Absatzmärkte von Landwirt-
schaftserzeugnissen  

2,3 Mio. 
Einführung eines Schwellenwertes bei der 
Beantragung von Fördermitteln  1,2 Mio.  

     

Gesundheit 
und Arbeits-
sicherheit 

Verpflichtung zur Gründung 
von Arbeitssicherheitsgrup-
pen  

68 Mio. Ausnahmeregelungen für Kleinbetriebe  3 Mio.  

     

Umsatzsteuer  39,5 Mio. 

Veränderung von Schwellenwerten mit der 
Folge, dass sich z.B. die Berichtsfrequenz 
ändert (quartalsweise anstatt monatlicher 
Meldung der Umsatzsteuer)  

1,5 Mio.  

Besteuerung des Einkom-
mens von Selbständigen  251 Mio. 

Abschaffung der allg. Verpflichtung, eine 
Erklärung zum aktiven Anlagevermögen 
und zum privaten Verbrauch abzugeben; 
die Behörde fordert nunmehr einzelfallbe-
zogen die Informationen an  

57 Mio. 

Besteuerung von gewerb-
lich genutzten Fahrzeugen  47 Mio. 

Abschaffung der Verpflichtung zum Führen 
eines Fahrtenbuches bei gewerblich ge-
nutzten Fahrzeugen, die mit dänischen 
„yellow plates“ zugelassen sind  

44 Mio. 

Finanzen  
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V. DÄNEMARK 

2.3 Abbauerfolg 

Dänemark konnte seine  Bürokra-

tiekosten im Zeitraum von 2001 bis 

2006 um etwa 9,7 Prozent senken 

(vergleiche Abbildung 12). 

Dabei fiel auf, dass einige Ministe-

rien wesentlich erfolgreicher bei der 

Zielerreichung waren als andere. 

Während das Wirtschaftsministerium 

und das Finanzministerium von No-

vember 2001 bis November 2005 

ihre Bürokratiekosten bereits um 

11,1 Prozent und 9,9 Prozent ge-

senkt hatten, konnten das Justizmi-

nisterium und das Familienministeri-

um noch gar keine Erfolge vorweisen. 

Dänemark führt dies vor allem dar-

auf zurück, dass einige Ministerien 

sich schwerer mit dem notwendigen 

„Kulturwandel“ hinsichtlich dem Ab-

bau von Bürokratiekosten abfinden 

können als andere.   

4.033

3.941

3.762

2001 2004 2005 2006

4.167

4.033

3.941

3.762

2001 2004 2005 2006

4.167

Abb. 12: Monitor Bürokratiekostenentwicklung Dänemark, Angaben in Mio. Euro. 

- Abbauprogramm 
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VI. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Nach Auswertung der Bürokratieabbauprozesse in den Niederlanden, Großbritannien und Dänemark können für 
den weiteren Prozess zum Abbau von bürokratischen Belastungen in Deutschland folgende Schlüsse gezogen 
werden: 

 

1. Überlegungen zu Vereinfachungsmaßnahmen bereits vor Abschluss der Bestandsmessung beginnen. 

Die Erfahrungen zeigen, dass es sinnvoll ist, bereits vor Abschluss der Bestandsmessung den Abbaupro-
zess einzuleiten. Parallel dazu müssen in den Ministerien frühzeitig Vereinfachungsmaßnahmen gesucht 
und identifiziert werden. Ressortspezifische Abbaupläne können hierfür ein sinnvoller Rahmen sein.  

 

2. Enge Einbindung der Wirtschaft. 

Bei der Identifizierung von Reduzierungsmaßnahmen ist eine konsequente Einbindung aller Interessen-
träger unabdingbar. Das größte Fachwissen über Mittel, um bürokratische Belastungen zu reduzieren, 
liegt bei den Betroffenen selbst. Es müssen daher strukturelle Vorkehrungen getroffen werden, die eine 
enge Einbindung der Interessenträger in den Prozess zur Identifizierung von Maßnahmen und zur Erstel-
lung von Abbauplänen gewährleisten. 

 

3. Alle Werkzeuge für die Reduzierung nutzen. 

Der Blick auf die internationalen Erfahrungen bei der Identifizierung von Reduzierungsmaßnahmen 
macht deutlich, dass viele Maßnahmen auf der Anwendung von Informationstechnologie basieren. 
Gleichwohl zeigt der internationale Vergleich auch, dass andere Werkzeuge zur Verfügung stehen und 
diese jeweils in vergleichbarer Intensität – mit vereinzelten Ausreißern – genutzt worden sind. Insbeson-
dere sollte darüber nachgedacht werden, ob durch die Optimierung bestimmter Informationsprozesse 
bürokratische Belastungen verzichtbar gemacht werden können. 

 

4. Ressortübergreifend denken. 

Die Beispiele aus den Niederlanden und aus Großbritannien zeigen, dass bei den Reduzierungsmaßnah-
men nicht nur ressortspezifisch gedacht werden darf. Vielmehr kann es Regelungsbereiche geben, die 
Reduzierungsmaßnahmen über Ressortgrenzen hinweg ermöglichen und erforderlich machen. 

 

5. Kreativität bei der Identifizierung von Reduzierungsmaßnahmen. 

Zwar können viele der in den Vergleichsländern verabschiedeten Reduzierungsmaßnahmen nicht unmit-
telbar übernommen werden, sie geben aber Anhaltspunkte und Ideen dafür, was alles möglich ist. Lassen 
Sie sich von den Beispielen zum kreativen Denken inspirieren! 
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